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Öffnungszeiten 
Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf
Im Rathaus Weidenbach
Montag bis Freitag:........................................08:00 - 12:00 Uhr	
Dienstag:.......................................................14:00 - 16:30 Uhr	
Donnerstag....................................................14:00 - 18:00 Uhr

Erreichbarkeit Rathaus Weidenbach
Telefonnummer: 09826/6220-0 
Faxnummer: 09826/6220-20 
Mailadresse: verwaltung@weidenbach-triesdorf.de
Adresse: Triesdorfer Str. 8, 91746 Weidenbach
www.weidenbach-triesdorf.de

Erreichbarkeit Rathaus Ornbau 
Telefonnummer:  09826/6220-70
Faxnummer: 09826/6220-72
Mailadresse: rathaus@ornbau.de
Adresse: Altstadt 7, 91737 Ornbau
www.ornbau.de

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt
Beantragung Personalausweis und Reisepass • An-, Ab- und 
Ummeldung Wohnsitz • An-, Ab- und Ummeldung Gewerbe • 
Fundbüro

Montag
08:00 - 12:00 Uhr in Weidenbach
13:30 - 16:30 Uhr in Ornbau
Dienstag
08:00 - 12:00 Uhr in Weidenbach
14:00 - 16:30 Uhr in Weidenbach
Mittwoch
08:00 - 12:00 Uhr in Weidenbach
13:30 - 17:30 Uhr in Ornbau
Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr in Weidenbach
14:00 - 18:00 Uhr in Weidenbach
Freitag
08:30 - 12:00 Uhr in Ornbau

SERVICEBLOCK

Restmüllabfuhr: Dienstag, 12. August 2025
Biomüllabfuhr: Dienstag, 5. August 2025
Altpapier: Donnerstag, 28. August 2025
Gelber Sack: Montag, 11. August 2025

Öffnungszeit Wertstoffhof �  Samstag 10:30 – 12:00 Uhr

Restmüllabfuhr: Freitag, 8. August 2025
Biomüllabfuhr: Freitag, 1. August 2025

Samstag, 16. August 2025
Altpapier: Mittwoch, 27. August 2025
Gelber Sack: Montag, 11. August 2025

Öffnungszeit Wertstofhof ����������  Samstag 12:30 - 14:30 Uhr

Ansprechpartner, Mitteilungsblatt / Veranstaltungen
Tanja Fleischner / Franziska Hackeneis............09826/6220-22

Ansprechpartner in der Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf
1. Bürgermeister Weidenbach 
Willi Albrecht .....................................................09826/6220-16
1. Bürgermeister Ornbau
Marco Meier..................................................... 09826/6220-70

Geschäftsleitung / Bauamt 
Stefanie Schöller...............................................09826/6220-17

Standesamt / Ordnungsamt 
Susanne Gruber............................................... 09826/6220-15

Vorzimmer Bürgermeister & Geschäftsleitung
Birgit Albrecht / Sonja Würschinger...................09826/6220-16

Kämmerei /Steuerangelegenheiten
Maximilian Goth.................................................09826/6220-18

Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro
Christina Ortner/Christine Beyer.........................09826/6220-0
Kasse
Julia Beyer.........................................................09826/6220-19

Kanalgebühren / Kindergartenangelegenheiten
Annette Hechenleitner.......................................09826/6220-12

Liegenschaften
Silke Bittel..........................................................09826/6220-23

Kommunale Verkehrsüberwachung
Sprechzeiten:
Dienstag 8:00 - 9:30 Uhr...................................09826/6220-66
kvue@weidenbach-triesdorf.de

!



Nr. 16/25	 	 - 3 -VG TRIESDORF

Ferienspaß 2025
Für folgende Ferienspaßaktionen sind noch 
Plätze frei:
Mittwoch, 06.08.2025,
14:00 - 16:30 Uhr Spielewanderung in und um Ornbau
Montag, 11.08.2025,
14:00 - 15:30 Uhr Trommeln und Rhytmusspiele für 

Kids, Ornbau
Mittwoch, 13.08.2025,
09:00 - 11:30 Uhr T-Shirt bemalen, Ornbau
Dienstag, 19.08.2025
13:00 - 15:00 Uhr „Ich spiele gern“ OGV Weidenbach
Mittwoch, 20.08.2025
18:00 - 19:00 Uhr Die Sänfte der Markgräfin
Freitag, 22.08.2025
14:00 - 17:00 Uhr Ferienspaß mit und am Fußball(platz), 

Ornbau
Samstag, 23.08.2025
10:00 - 12:00 Uhr Schnupperschießen, Ornbau
Dienstag, 26.08.2025
10:00 - 13:00 Uhr Sport, Spiel und Spaß beim Tennis, 

Ornbau
Dienstag, 26.08.2025
14:00 - 17:00 Uhr Ornbauer Kinder-Festival
Donnerstag, 28.08.2025
15:00 - 16:00 Uhr Kino mal anders, Weidenbach
Freitag, 29.08.2025
09:30 - 11:30 Uhr Ballschule, Ornbau
Freitag, 29.08.2025
16:00 - 17:15 Uhr Zumba Kids Jr. + Zumba Kids, 

Weidenbach
Montag, 08.09.2025
10:00 - 13:00 Uhr Afrika - Malen für Kinder ab 6 Jahren 

auf Malpappe, Ornbau

Eine Anmeldung ist bei allen Veranstaltungen zwingend 
erforderlich. Wenn Sie Ihr Kind zu einer Ferienspaß-
aktion anmelden möchten oder Fragen haben, melden 
Sie sich bitte bei der Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf 
unter 09826/6220-22 oder per E-Mail info@weidenbach-
triesdorf.de Nähere Infos zu den einzelnen Aktionen finden 
Sie auch im Mitteilungsblatt Nr. 14 vom 4. Juli 2025 auf den 
Homepages.

Verwaltungsgemeinschaft 
Triesdorf

Amtliche Bekanntmachungen

Wahlwerbung im Mitteilungsblatt der  
VG Triesdorf zur Kommunalwahl 2026
Die Kommunalwahl 2026 steht vor der Tür. Aus gegebenem 
Anlass wird zur Veröffentlich von Wahlwerbung und Ver-
anstaltungen von Wahlvorschlagsträgern auf folgendes hin-
gewiesen:
Am 06.09.2007 hat die Gemeinschaftsversammlung der Ver-
waltungsgemeinschaft Triesdorf nachstehenden Beschluss 
gefasst:
Für die Kommunalwahl wird Werbung von Parteien, Wähler-
gruppen und Wahlvorschlagsträgern usw. nicht im Mitteilungs-
blatt der VG Triesdorf abgedruckt. Einladungen zu Ver-
sammlungen und Wahlveranstaltungen werden in Textform 
(wie Einladungen zu Vereinsversammlungen) abgedruckt. 

Werbeeinlagen sind grundsätzlich, über die Austräger des 
Amtsblattes möglich. Diese Beschlüsse wurden jeweils in den 
darauffolgenden Wahljahren 2008, 2014 und 2020 so von der 
Verwaltung umgesetzt. Da es dazu aktuell eine öffentliche 
Berichterstattung gab und auch Handzettel mit Aussagen 
darüber verteilt wurden, finden Sie zur Vorgehensweise der Ver-
waltung noch eine aktuelle Stellungnahme des Landratsamtes 
Ansbach vom 23.07.2025:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Albrecht,
bei der Frage, inwieweit Veröffentlichungen von Dritten im 
Amtsblatt zugelassen werden können ist zunächst im Aus-
gangspunkt zu berücksichtigen, dass das Amts- bzw. Mit-
teilungsblatt einer Kommune keine öffentliche Einrichtung nach 
Art. 21 GO darstellt, so dass Dritte keinen gesetzlichen Rechts-
anspruch auf Veröffentlichung ableiten können. Aufgrund des 
kommunalen Selbstverwaltungsrechts ist jedoch eine Öffnung 
des Mediums für Dritte durch entsprechende Widmung 
(konkludent durch bisherige Praxis und aus dem daraus 
ableitbaren Grundsatz der „Selbstbindung der Verwaltung“ 
oder ausdrücklich durch Gemeinderatsbeschluss) in Grenzen 
zulässig, was der gängigen Praxis entspricht, beispielsweise 
für örtlich bezogene Vereinsnachrichten, Termine und Hin-
weise auf Veranstaltungen/Versammlungen (unter Beachtung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung, allen örtlichen Ver-
einen/Institutionen, Parteien und Verbänden die Möglichkeit 
zu geben, in Kurzform auf Veranstaltungen, Vorstandswahlen, 
Termine etc. hinzuweisen). Aus der Widmung sollte sich ein-
deutig ergeben, welche Inhalte zu welchen Bedingungen ver-
öffentlicht werden im nichtamtlichen (redaktionellen) Teil des 
Amts-/Mitteilungsblatt.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung von Beiträgen, die diesen 
festgelegten Rahmen (im Rahmen der Widmung) erkennbar 
überschreiten, besteht nicht. Nicht zweckmäßig und rechtlich 
problematisch wäre es, wenn über die oben erläuterten sach-
bezogenen Informationen/Mitteilungen/Terminhinweise etc. 
hinaus beispielsweise politische Veröffentlichungen oder Leser-
briefe (Bereich der öffentlichen Selbstdarstellung) im Amtsblatt 
zugelassen würden, da sonst der grundsätzlich informative 
Charakter eines Amtsblattes und die Neutralität der Gemeinde 
als Selbstverwaltungsbehörde in Frage gestellt werden könnte.
Die Einzel-Auflistung der Tagesordnungspunkte der 
betreffenden Veranstaltung lässt erkennen, dass die Veröffent-
lichung bezogen auf die konkrete Benennung verschiedener 
kommunalpolitischer Punkte insoweit in den Bereich der 
kommunalpolitischen Selbstdarstellung über geht und daher 
den erläuterten üblicherweise zulässigen Veröffentlichungs-
rahmen verlässt bzw. überschreitet. Infolgedessen war es auf 
der Grundlage der Festlegungen der Widmung des Amts-/Mit-
teilungsblattes zulässig, die Veröffentlichung der Auflistung der 
einzelnen Tagesordnungspunkte der kommunalpolitischen Ver-
anstaltung insoweit abzulehnen.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Weiß
Landratsamt Ansbach SG 21
Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach

Neue Abfallgebühren ab 2026
Ab 1. Januar 2026 treten im Landkreis Ansbach neue Abfall-
gebühren in Kraft. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten 
Sitzung beschlossen. Der eigentlich bis Ende 2027 dauernde 
Gebührenzeitraum wurde abgebrochen. Nötig wurde dieser 
Schritt, weil sich die tatsächlichen Kosten im Vergleich zur 
Kalkulationsgrundlage in nur zwei Jahren erheblich erhöht 
hatten. Eine Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverband bestätigte einen deutlich höheren Gebühren-
bedarf. Die neuen Gebühren sollen nun wieder für vier Jahre 
gelten.
Für den 60-Liter-Behälter fällt ab 2026 eine jährliche Gebühr 
von 240,84 Euro an (bisher: 156,12 Euro). Weiterhin ist es mög-
lich, bis zu 14 Leerungen einzusparen. Die daraus resultierende 
Rückvergütung wird künftig für den 60-Liter-Behälter bei 7,15 
Euro liegen (bisher: 4,65 Euro). Daraus errechnet sich eine 
Mindestgebühr von 140,74 Euro.
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Öffnungszeiten Rathaus Ornbau

Einwohnermelde- und Passamt
Frau Christine Beyer, Frau Christina Ortner
Telefonnummer: 09826/6220-70
Mailadresse:
einwohnermeldeamt@weidenbach-triesdorf.de
Montag 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Mittwoch 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Freitag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Kultur- und Tourismusbüro
Frau Dr. Kerstin Kech
Telefonnummer: 09826/6220-70
Mailadresse: tourismus@ornbau.de
Montag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Mittwoch 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Bürgerhaus
Frau Caroline Kübler
Telefonnummer: 09826/6220-73
Mailadresse: buergerhaus@ornbau.de
Montag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Barrierefreier Zugang zum Rathaus!
Wenn Sie den barrierefreien Zugang im Bereich zwischen 
Rathaus und Kindergarten nutzen möchten, klingeln Sie 
bitte. Die Klingeln mit der Aufschrift „Rathaus“ finden Sie 
am Rathaus links und beim Eingang zur Kinderkrippe.

Caritas-Sprechstunde für Flüchtlings- und Integrations-
fragen
im Rathaus Ornbau
Zur Terminabsprache kontaktieren Sie bitte Frau Karin 
Behrend unter
Tel. 0177/4534175 oder unter karin.behrend@caritas-her-
rieden.de

Veranstaltungen

Donnerstag, 14.08.2025 14:00 Uhr Volksliedersinga, Land-
gasthof „Zum Anger“

Termine für  
Stadtratssitzungen

Dienstag, 16.09.2025
Dienstag, 07.10.2025

Die Abfallwirtschaft ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Alle 
Ausgaben müssen über Gebühren gedeckt werden. Auch ist 
es nicht zulässig, über einen längeren Zeitraum Rücklagen auf-
zubauen. Mit den Gebühren werden sämtliche Leistungen der 
Abfallwirtschaft, also beispielsweise auch die Wertstoffhöfe, 
finanziert.
Wer kurzfristig mehr Restabfall hat, kann in den Rathäusern 
weiterhin einen zusätzlichen Restabfallsack erwerben. Der Preis 
liegt künftig bei 7,30 Euro (bisher: 5,20 Euro). Bei größeren 
Mengen organischen Abfalls empfiehlt sich ein zusätzlicher 
kostenpflichtiger Biobehälter (künftig 7,07 Euro statt bisher 5,72 
Euro).
Weitere Informationen zur Abfallwirtschaft wie Antworten auf 
häufig gestellte Fragen, das Abfall-ABC, Standorte von Wert-
stoffhöfen und die Abfallentleerungsdatenbank sind auf www.
landkreis-ansbach.de unter „Abfallentsorgung“ zu finden.

Standesamtliche 
Nachrichten

Eheschließungen
11.07.2025 Tatjana Buckel und Oliver Albrecht, Weiden-

bach
12.07.2025 Ina Weiskopf und Simon Seidel, Ornbau

Fundamt

Fundamt Ornbau
Fahrradschlüssel
Die Fundgegenstände können von den Eigentümern während 
der Öffnungszeiten der Rathäuser im jeweiligen Fundamt 
abgeholt werden.

Stadt Ornbau
www.ornbau.de

Schließzeiten Rathaus Ornbau  
in der Sommerzeit
Bürgerhaus: 4. - einschl. 26. August 2025
Einwohnermeldeamt: 11. - 22. August 2025
Kultur- und Tourismusbüro: 28. Juli - einschl. 19. August 
2025
Die Ausstellung zur Stadtgeschichte und die öffentlichen 
Toiletten sind vom 28. Juli bis 19. August geöffnet. Montag 
bis Donnerstag von 9 Uhr bis 16:30 Uhr (Mittwoch bis 17:30 
Uhr) sowie Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr.
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Rundwege Altstadt und Stadtmauer
Von der LAG-Region Hesselberg wurde die Maßnahme 
befürwortet. Dementsprechend wurde der LEADER-Antrag 
gestellt. Die Bewilligung liegt allerdings noch nicht vor. Sobald 
die Zuschussbewilligung vorliegt, kann mit der Umsetzung der 
Maßnahme begonnen worden. Bei der Maßnahme werden die 
Wege ausgeschildert und auch Sitz- und Spielmöglichkeiten 
angeschafft. Der Zuschuss beträgt rd. 60 % der Nettokosten.
Wohnmobilstellplatz
Wie vom Stadtrat beschlossen, wurde die Bauvoranfrage 
zur Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 276, Gemarkung Ornbau (Abzweigung Gern/
Ornbau) beim Landratsamt Ansbach eingereicht. Nach Rück-
sprache ist der Wohnmobilstellplatz an der Stelle mit Auflagen 
genehmigungsfähig. Sobald die Auflagen bekannt sind, kann 
über das weitere Vorgehen beraten werden.
Weihnachtsbeleuchtung
Wie vom Stadtrat beschlossen, wurde die Weihnachtsbe-
leuchtung angeschafft. Diese ist auch bereits geliefert und kann 
in der kommenden Weihnachtszeit zum Einsatz kommen. Die 
Anschaffung wird über das Regionalbudget bezuschusst. Der 
Bauhof wird nun noch mit den Anwohnern die Installation der 
neuen Beleuchtung absprechen.
Rekultivierung Deponie
Die Tekturplanung zur Rekultivierung der alten Deponie wurde 
im November 2024 beim Landratsamt Ansbach eingereicht. 
Zwischenzeitlich musste der landschaftspflegerische Begleit-
plan erarbeitet und die Standsicherheit geprüft und bestätigt 
werden. Dies ist in den Erläuterungsbericht einzuarbeiten. Dann 
kann hoffentlich bald die Genehmigung erteilt werden.
Elektro-Ladeinfrastruktur Altstadt
Die Verträge für die E-Ladesäule in der Bischof-Gundekar-
Straße sind unterschrieben und die N-Ergie plant die Aufstellung 
voraussichtlich im August 2025. Da Leitungsverlegungen 
erforderlich sind, dauert die Baustelle ca. 4 Wochen.
Umsetzung Ganztagesbetreuungsanspruch
Ab 1.8.2026 wird stufenweise bundesweit ein Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ein-
geführt, zunächst für die Erstklässler im Schuljahr 2026/27, 
und weiter bis zum Schuljahr 2029/30 für alle Kinder der 1. 
bis 4. Klassenstufe. Um diesen Rechtsanspruch im Rahmen 
der Hortbetreuung erfüllen zu können, fanden bereits mehrere 
Gespräche, auch mit Vertretern des Landratsamtes Ansbach 
und der Regierung von Mittelfranken statt. Derzeit wird ein 
Konzept erarbeitet, welche mit den Behörden dann noch abzu-
stimmen ist. Dann kann in die abschließende Raumplanung 
eingestiegen werden. Für neugeschaffene Plätze wird ein 
Zuschuss von 7.000 € gewährt. Dieser Zuschuss kann dann in 
die Räume investiert werden.
Instandsetzungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung
Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden dieses Jahr schon 
folgende Arbeiten durchgeführt:
- Reparatur Belüfterbrücke
- Wechsel Belüfterkerzen
- Reparatur Rührwerk Schlammsilo
- Wartung 4 Pumpen in Obermühl und Oberndorf
- Wartung / Reparatur Rechen und Sandwäscher
Zudem steht in diesem Jahr noch die Planung für das Pump-
werk in Gern an. Das Ing.-Büro Christofori wurde hiermit bereits 
beauftragt. Weiterhin wird angeführt, dass die Endbescheide 
für den Verbesserungsbeitrag zum Neubau des Filtratwasser-
behälters erstellt und noch 2025 verschickt werden.
Vergabe von Baugrundstücken
- Bauplatz „WA Am Altmühlzuleiter“
Nachdem die Stadt den Bauplatz Fl.Nr. 156/11, Gemarkung 
Gern mit 746 m² zurückgekauft hat, wird dieser in der Zeit vom 
21.07.2025 bis 17.08.2025 zum Preis von 110,00 €/m² zum Ver-
kauf ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgt nach den Vergabe-
kriterien für das Baugebiet „Schimmelwasen“.

Amtliche Bekanntmachungen

Bericht aus der Stadtratssitzung  
am 01.07.2025
Sachstandsbericht Neubau Sozialtrakt  
und Dachsanierung Feuerwehrhaus Ornbau  
mit Besichtigung
Bei der Besichtigung der Baustelle zum Neubau des Sozial-
traktes und der Dachsanierung am FFW-Haus Ornbau wurde 
der Stadtrat über den aktuellen Baustand informiert. Die Firma 
Kleemann hat die Rohbauarbeiten des Verwaltungsteiles für 
das Aufrichten des Dachstuhles fertiggestellt. Die Firma Lederer 
hat mit den Zimmererarbeiten begonnen. Es wird der Dach-
stuhl aufgerichtet und die Abdichtungsbahn am Sozialtrakt 
aufgebracht. Nach Fertigstellung der Zimmererarbeiten wird 
die Firma Schwarz mit den Dachdeckungsarbeiten beginnen. 
Fertigstellung ist für Frühjahr 2026 geplant. Weiterhin wird 
angeführt, dass die Kostenschätzung bei 1,35 Mio. € lag. Auf-
grund von Einsparungen durch den Nahwärmeanschluss und 
bei den einzelnen Gewerken liegen die Kosten derzeit bei 1,2 
Mio. €. Bürgermeister Meier führt hierzu auch nochmal an, dass 
durch den Neubau des Sozialtraktes Synergieeffekte im Bereich 
Bauhof erzielt werden können. Der Bauhof erhält einen Aufent-
haltsraum mit Büro und kann die Sanitärbereiche nutzen.

Sachstandsbericht Sanierung Stadtmauer  
mit Besichtigung
Mit den Sanierungsarbeiten zum 1. Bauabschnitt wurde 
zwischenzeitlich wieder begonnen und weitestgehend 
abgeschlossen. Der Innenbereich ist zu 95% abgeschlossen. 
Die teilweise „harten“ Übergänge von Altfuge zu Neufuge 
werden farblich noch angepasst. Der Sockelbereich Altstadt 
1 weist ebenfalls Schäden auf. Diese werden gleich mit aus-
gebessert. Mit dem 2. Bauabschnitt wird in Kürze begonnen. 
Die Kostenschätzung wird eingehalten.

Sachstandsbericht Neubau Nahwärmenetz  
und Heizhaus mit Besichtigung
Bei der Besichtigung des Heizhauses wurde erläutert, dass 
die Verlegung der Nahwärmeleitungen im 1. Bauabschnitt fast 
abgeschlossen ist und aktuell die Leitungen am Stallgarten 
und dann in der Bischof-Zottmann-Straße verlegt werden. Ab 
September wird mit dem 2. Bauabschnitt, Am Ziegelweiher und 
Am Kalkofen begonnen. Die Arbeiten in der Altstadt sollen 2026 
durchgeführt werden.
Die Nahwärme-Genossenschaft hat neue Vorstände gewählt. 
1. Vorstand ist Herr Uwe Weißmann, 2. Vorstand Herr Daniel 
Hesse und 3. Vorstand Herr Matthias Okon. Die Arbeiten am 
Heizhaus können voraussichtlich im Juli abgeschlossen werden. 
Sobald die Leitungen abgedrückt und gespült sind, können die 
ersten Häuser im August angeschlossen werden.

Sachstandsberichte
Aufstellung Bebauungsplan „Am Kappelweiher“
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Am 
Kappelweiher“ befindet sich noch immer im Vorentwurfsstadium. 
Aufgrund von Hinweisen/Bedenken der Träger öffentlicher 
Belange während der frühzeitigen Beteiligung mussten einige 
Termine zur Abstimmung stattfinden. Zwischenzeitlich wurde 
der Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße überplant. Im Juli 
wird eine archäologische Vorsondierung in Zusammenarbeit 
mit dem Landesamt für Denkmalpflege stattfinden. Sobald die 
Ergebnisse vorliegen, kann das weitere Vorgehen besprochen 
werden. Das Verfahren soll bis Ende des Jahres abgeschlossen 
sein, damit 2026 die Erschließung erfolgen kann. Die Planungen 
für den 1. BA werden dem Stadtrat in den Sitzungen am 15. und 
29.07.2025 vorgestellt.



- 6 -		  Nr. 16/25VG TRIESDORF

Kommunales Förderprogramm –  
Fassade Altstadt 38
Der Eigentümer des Anwesens Altstadt 38 möchte an dem 
Gebäude die Fassade sanieren und hat einen Zuschuss aus 
dem kommunalen Förderprogramm beantragt. Die Maßnahmen 
entsprechen den kommunalen Förderprogramm und den 
Gestaltungsrichtlinien und sind daher förderfähig. Die Kosten 
liegen bei 39.517,52 €. Der Zuschuss beträgt 30 %, max. 
10.000 €. Der Stadtrat hat den Zuschuss bewilligt. Voraus-
setzung ist, dass die Rollladenleisten putzbündig eingebaut 
werden und nicht über die Fassade hinausragen.

13. Änderung Flächennutzungsplan  
und Aufstellung Bebauungsplan Nr. 23 
„Hauptstraße 54“, Stadt Merkendorf
Die Stadt Merkendorf beabsichtigt zur städtebaulich geordneten 
Entwicklung der Siedlungsstrukturen in am Südwestrand von 
Merkendorf ein urbanes Gebiet zu entwickeln. Es sollen dort 
sowohl gewerbliche Nutzungen wie auch Wohnnutzungen 
in einem urbanen Gebiet vereint werden und hiermit der im 
Umfeld bereits bestehende Nutzungsmix fortgeführt werden. 
Die Flächen wurden zwischenzeitlich durch einen privaten Vor-
habenträger erworben, welcher die Flächen einer Nachnutzung 
und Nachverdichtung zuführen will. Gegen die Planung werden 
keine Einwände erhoben.

Bauanträge
Anbau Poolhaus an Einfamilienhaus, Oberndorf, Fl.Nr. 
997/2, Gemarkung Gern
Das Vorhaben sieht den Anbau eines Poolhauses an das 
bestehende Einfamilienhaus vor. Es befindet sich im unbe-
planten Innenbereich, in einem Gebiet ohne Bebauungsplan. 
Dem Bauantrag wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Bekanntgaben des Bürgermeisters
- Verbesserungsbeiträge

Die Endabrechnung der Verbesserungsbeiträge für den Neu-
bau des Filtratwasserbehälters wird im August vorbereitet. 
Die entsprechende Satzung wird dann im September im 
Stadtrat beschlossen. Anschließend ergehen die Bescheide 
(Ende September).

- Bürgermeister Meier dankt allen Mitwirkenden für ihr 
Engagement bei der Durchführung der Feste. Zuletzt bei 
Kultur in der Altstadt.

- Im Baugebiet Kappelweiher werden in der nächsten Woche 
die bodenarchäologischen Sondierungen mit dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege durchgeführt. Je nach Ergeb-
nissen kann dann die öffentliche Auslegung erfolgen und der 
Satzungsbeschluss Ende des Jahres gefasst werden.

- Zur Anbindung in Ornbau an das bestehende Glasfasernetz 
bei Haag werden an der Straße von Haag Richtung Ornbau 
über den Feldweg Glasfaserleitungen verlegt. Der Weg 
muss dazu ca. 2 Wochen gesperrt werden.

- Die Arbeiten zur Nahwärme schreiten voran. In der 
kommenden Woche werden die Arbeiten in der Bisch.-
Zottmann-Straße fortgesetzt.

- Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am 29.07.2025 
um 19 Uhr statt.

Vergabe eines Bauplatzes im Baugebiet 
„Oberndorfer Straße Süd“ in Ornbau
Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates Ornbau vom 
01.07.2025 wird der Bauplatz Fl.Nr. 367/15, Gemarkung 
Ornbau mit 485 m² im Baugebiet „Oberndorfer Straße Süd“ 
zum Verkauf ausgeschrieben. Die Vergabe des Bauplatzes 
erfolgt nach den vom Stadtrat festgelegten Vergabekriterien 
vom 13.09.2022. Der Bauplatzpreis wurde vom Stadtrat auf 
110,00 €/m² festgelegt (voll erschlossen). Die Lage und Größe 
des Bauplatzes können sie auf der Homepage Ornbau (www.
ornbau.de) einsehen. Dort finden Sie auch die Bewerbungs-
unterlagen. Bewerbungen können in der Zeit vom 21.07.2025 
bis 17.08.2025 bei der Stadt Ornbau eingereicht werden.

- Bauplatz „Oberndorfer Straße Süd“
Die Stadt hat den Bauplatz Fl.Nr. 367/15 mit 485 m² im Bau-
gebiet „Oberndorfer Straße Süd“ zurückgekauft. Dieser wird in 
der Zeit von 21.07.2025 bis 17.08.2025 zum Preis von 110,00 €/
m² zum Verkauf ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgt auf Grund-
lage der Vergabekriterien für das Baugebiet „Schimmelwasen“.
- Baugrundstücke „Schimmelwasen“
In der Zeit von 21.07.2025 bis 17.08.2025 werden 3 Bau-
grundstücke im Baugebiet „Schimmelwasen“ zum Verkauf aus-
geschrieben. Der Verkaufspreis liegt bei 110,00 €/m². Die Ver-
gabe erfolgt nach den beschlossenen Vergabekriterien.
Erneuerung Straßenbeleuchtung
Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung der Straßen-
beleuchtung hat die N-Ergie festgestellt, dass einige Lampe 
starke Schäden aufweisen und ausgetauscht werden müssen. 
Der Stadtrat hat dem Austausch der Lampen Am Kalkofen 10, 
Oberndorfer Straße 7, Am Ziegelweiher 4 und Max-Perthy-
Straße 5 zum Angebotspreis von 10.812,02 € zugestimmt.
Datenschutz und Informationssicherheit
In Kooperation mit dem Landkreis Ansbach übernimmt 
dieser die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und der 
Informationssicherheitsbeauftragten für die Gemeinden im 
Landkreis. Herr Tobias Cibis wurde daher rückwirkend zum 
01.05.2025 zum Datenschutzbeauftragten der Stadt Ornbau 
bestellt. Frau Sabine Thiel wurde rückwirkend zum 10.10.2024 
zur Informations-Sicherheitsbeauftragten der Stadt Ornbau 
bestellt.
Bauanträge
a) Errichtung Ladesäule mit 2 Ladepunkten, Bischof-
Gundekar-Straße, Fl.Nr. 78, Gemarkung Ornbau
Das Vorhaben sieht die Errichtung einer E-Ladesäule mit 2 
Ladepunkten vor. Für die erforderlichen Grabarbeiten ist eine 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis erforderlich. Dem Antrag 
wurde zugestimmt.
b) Errichtung einer Terrassenüberdachung, Zum Riedlein 
24, Fl.Nr. 367/6, Gemarkung Ornbau
Das Vorhaben sieht die Errichtung einer Terrassenüberdachung 
vor. Es befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„WA Oberndorfer Straße Süd“ und entspricht den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes. Das Vorhaben wird im Genehmigungs-
freistellungsverfahren genehmigt.
Bekanntgaben des Bürgermeisters
- Am 04.07. findet die Aufstiegs- und Meisterschaftsfeier der 

Tischtennisabteilung mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt 
Ornbau statt. Der Stadtrat ist hierzu herzlich eingeladen.

- Am 05.07. findet Kultur in der Altstadt mit Oti Schmelzer 
statt.

- Am 06.07. findet der Tag des Liedes in Ornbau statt.
- Am 13.07. findet der Unternehmerfrühschoppen mit Wirt-

schaftsminister Aiwanger im Angerwirt in Gern statt. Die 
Stadträte werden um Rückmeldung gebeten.

- Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am 15.07. statt 
und beginnt um 19.00 Uhr.

Bericht aus der Stadtratssitzung  
am 15.07.2025
Vorstellung Programm Altstadtfest  
und Jakobi-Kirchweih 2025
Von Mittwoch, 23.07. bis einschließlich Montag, 28.07.2025 
findet das diesjährige Altstadtfest mit Jakobi-Kirchweih statt. 
Bürgermeister Meier stellt das umfang- und abwechslungs-
reiche Programm vor. Es wird allerdings immer schwieriger bis 
unmöglich Schausteller für die Kirchweih zu gewinnen. Neben 
dem Süßigkeiten Stand wird wieder ein Karussell, ein Enten-
angeln und Trampolin-Jumping angeboten. Zudem bietet der 
Sonntag auch ein vielfältiges Angebot mit Handwerkermarkt und 
verschiedenen Aktionen in der Altstadt.
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Goldenes Buch

Anlässlich des Besuches in 
Gern (Unternehmer-Früh-
schoppen der Stadt Ornbau) 
und in Ornbau (Königsfischen 
des Nürnberger Fischerei-
vereins) hat sich der stellver-
tretende Bayerische Minister-
präsident, Herr Staatsminister 
Hubert Aiwanger ins Goldene 
Buch der Stadt Ornbau ein-
getragen.

Alles begann mit einem Winterurlaub
Vor etwa 35 Jahren brachte ein Zufall die Wupppertaler Familie 
Fütterer erstmals nach Mittelfranken. Auf der Suche nach mehr 
Schnee als in ihrer Heimat kamen sie damals nach Oberndorf. 
Auch wenn der Schnee nicht so üppig ausfiel wie erhofft, fühlte 
sich die Familie sofort wohl und so folgten diesem Urlaub zahl-
reiche weitere. Jedes Jahr sind die Fütterers seitdem in Ornbau 
gewesen. Manchmal verbringen sie sogar mehr als einen 
Urlaub im Jahr in ihrer „zweiten Heimat“.

Von links Gerhard und Ute Fütterer, Bürgermeister Meier, 
Waltraud und Heinz Walter

Vergabe von 3 Bauplätzen im Baugebiet 
„Schimmelwasen“ in Ornbau
Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates Ornbau vom 
01.07.2025 werden im Baugebiet „Schimmelwasen I“ 3 Bau-
grundstücke zum Verkauf ausgeschrieben. Die Vergabe der 
Grundstücke erfolgt nach den vom Stadtrat festgelegten Ver-
gabekriterien vom 13.09.2022. Der Bauplatzpreis wurde vom 
Stadtrat auf 110,00 €/m² festgelegt (voll erschlossen). Die 
Lage und Größe des Bauplatzes können sie auf der Homepage 
Ornbau (www.ornbau.de) einsehen. Dort finden Sie auch die 
Bewerbungsunterlagen. Bewerbungen können in der Zeit vom 
21.07.2025 bis 17.08.2025 bei der Stadt Ornbau eingereicht 
werden.

Vergabe eines Bauplatzes im Baugebiet 
„WA Am Altmühlzuleiter“ in Ornbau- Gern
Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates Ornbau vom 
01.07.2025 wird der Bauplatz Fl.Nr. 156/11, Gemarkung Gern 
mit 746 m² im Baugebiet „WA Am Altmühlzuleiter“ in Gern 
zum Verkauf ausgeschrieben. Die Vergabe der Grundstücke 
erfolgt nach den vom Stadtrat festgelegten Vergabekriterien 
vom 13.09.2022. Der Bauplatzpreis wurde vom Stadtrat auf 
110,00 €/m² festgelegt (voll erschlossen). Die Lage und Größe 
des Bauplatzes können sie auf der Homepage Ornbau (www.
ornbau.de) einsehen. Dort finden Sie auch die Bewerbungs-
unterlagen. Bewerbungen können in der Zeit vom 21.07.2025 
bis 17.08.2025 bei der Stadt Ornbau eingereicht werden.

Ausgebautes Pflaster gesucht
Die Stadt Ornbau sucht ca. 300 m² ausgebautes Pflaster.
Bitte melden Sie sich per Mail an verwaltung@weidenbach-
triesdorf.de oder unter 09826-6220-16.

Unternehmer Frühschoppen
Als Dank für die Unterstützung bei Spendenanfragen und als 
Wertschätzung für die Zusammenarbeit in den letzten Monaten 
und Jahren hat die Stadt Ornbau Unternehmen und Betriebe 
aus Ornbau und der Region zu einem Frühschoppen ein-
geladen. Als Festredner war der stellvertretende Bayerische 
Ministerpräsident und der für Wirtschaft zuständige Staats-
minister Hubert Aiwanger zu Gast.

Neben Weißwürsten, Brezen und kalten Getränken hat die 
Ornbauer Musikgruppe Zohlenmohler für Unterhaltung gesorgt. 
Der Mittelstand ist das Standbein für unseren Wohlstand. Vielen 
Dank für das Engagement in unserer Gesellschaft.
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Nahwärme 
Stadt Ornbau

Informationen zum Leitungsbau:
Der 1. Bauabschnitt in der Bischof-Zottmann-Straße wird plan-
mäßig abgeschlossen.
Informationen zum Breitbandausbau:
Ab 21.07.2025 findet für ca. zwei Wochen eine weitere Bau-
stelle statt. Die Verbindungsleitung vom vorhandenen Netz der 
Firma bisping & bisping wird von Haag aus über die Ortsver-
bindungsstraße und dem Feldweg Richtung Ornbau gebaut. Die 
Leitung geht dann unter der Staatstraße weiter und wird dann 
am Heizhaus in der Weidenbacher Straße angeschlossen. In 
dieser Zeit kommt es in diesen Bereichen zu Behinderungen im 
Verkehr. Wir bitten um Verständnis.

Städtepartnerschaft 
mit Naves

Save the date:
Mittwoch, 08. Oktober 2025
Deutsch-Französischer Stammtisch
Freitag, 14. November 2025
Deutsch-Französischer Abend

Bürgerhaus Ornbau

Ansprechpartnerin: Caroline Kübler
Tel.: 09826 6220- 73
Mail: buergerhaus@ornbau.de
Bürozeiten: Montag 09:00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung
Sie finden das Büro Bürgerhaus im 1. Stock.
Nutzen Sie gerne den Aufzug am Eingang der Kinderkrippe oder 
klingeln Sie bitte. Die Klingel mit der Aufschrift „Rathaus“ finden 
Sie am Rathaus links und beim Eingang zur Kinderkrippe.
Das Büro Bürgerhaus ist vom 04. - einschl. 26.08.2025 nicht 
erreichbar.
Beratung für Senioren & Angehörige
Wir sind für Sie da! Im Bürgerhaus Ornbau bieten wir Ihnen eine 
erste Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen rund um das 
Älterwerden.
Egal, ob Sie sich über verschiedenen Wohnmöglichkeiten 
informieren möchten, Unterstützung beim barrierefreien 
Wohnen benötigen oder Fragen zum Landespflegegeld, 
zur Antragstellung eines Pflegegrades oder eines Schwer-
behindertenausweises haben - wir helfen gerne weiter.
Auch wenn Sie eine Vorsorgevollmacht oder Patientenver-
fügung erstellen möchten, Unterstützung bei der Recherche im 
Internet oder Terminvereinbarung wünschen oder einfach ein 
offenes Ohr für persönliche Anliegen suchen, wir sind für Sie da!
Melden Sie sich gerne im Büro Bürgerhaus. Die Beratung ist 
kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht.
Zeitgeschenk - Der Besuchsdienst für Senioren zuhause
Kennen Sie jemanden, der sich über Gesellschaft freuen 
würde? Oder wünschen Sie sich selbst mehr Abwechslung 
im Alltag? Unser Besuchsdienst ZeitGeschenk bietet eine 
Begleitung für Senioren - direkt zu Hause.

Zu Beginn kamen sie stets mit ihren Kindern. Heute kommen die 
Kinder mit ihren eigenen Kindern - und wenn es zeitlich passt, 
trifft sich die Familie hier. Etwa ein Vierteljahrhundert war das 
Ziel immer eine Ferienwohnung bei der Familie Haag in Obern-
dorf, doch vor etwa 10 Jahren gaben diese die Vermietung 
auf. Seitdem nutzen die Fütterers eine Ferienwohnung bei der 
Familie Walter in Ornbau. Und wenn man so viele Jahre stets 
wiederkehrt, dann schlägt man Wurzeln. Im Falle der Fütterers 
nicht nur sozial, sondern auch kulinarisch und sportlich. Der 
Urlaub wird an Schlachtschüsselterminen ausgerichtet und 
beim Tischtennis und bei der Mittwochsradgruppe ist Gerhard 
Fütterer so oft wie möglich dabei. Nachdem Bürgermeister 
Meier von der langen Urlaubsgeschichte der Familie Fütterer 
erfahren hat und zudem Gerhard Fütterer während des dies-
jährigen Sommeraufenthalts seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, 
ließ es sich der Ornbauer Bürgermeister nicht nehmen das Ehe-
paar ins Rathaus einzuladen, um die Geschichte hinter dieser 
Urlaubstreue zu erfahren und sich mit einem kleinen Geschenk 
zu bedanken.

Kerwa-Auftakt im Biergarten Gern

Nach dem Bieranstich mit Marco Meier (Bürgermeister), Gerhard 
Ilgenfritz (Geschäftsführer der Landwehr-Bräu) und der Bier-
königin Maria feierten die Gäste bei schönstem Wetter und Musik 
der Band Smashed Potatoes den Auftakt der diesjährigen Kerwa.

Praxisschließung
Liebe Patienten!
Leider müssen wir aus gesundheitlichen Gründen nach 
über 30 Jahren die Praxis schließen. Wir danken Ihnen 
für die langjährige Treue und die gute vertrauenswürdige 
Zusammenarbeit.
Die Vertretung übernehmen folgende Praxen:
Dr. Bilz, Arberg
Dr. Kozlik, Merkendorf
Dr. Serebrinski, Weidenbach
Patientenunterlagen:
Die meisten Unterlagen (Medikamentenplan, Laborbefunde, 
Arztbriefe) liegen Ihnen bereits vor. Ansonsten können Unter-
lagen vom weiterbehandelnden Arzt per Mail unter praxis-
dres.rauch@t-online.de angefordert werden.
Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, vor allem 
Gesundheit.
Ihr Praxisteam Dres. Rauch

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Danke fürs unkomplizierte Tauschen, für euren Einsatz 
und dafür, dass ihr immer wieder dafür sorgt, dass unsere 
Passagiere sicher ans Ziel kommen. Diese verabschieden 
sich immer so schön mit den Worten: „Tschüss und Danke fürs 
Fahren!“ Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen - außer vielleicht: 
„Ihr seid spitze!“ Natürlich starten wir im neuen Schuljahr wieder 
mit den gewohnten Fahrten, eine entsprechende Mitteilung 
findet ihr im September an dieser Stelle.
Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Kilometer!
Ich wünsche nun allen Fahrerinnen und Fahrern, allen 
Schülerinnen und Schülern und allen Eltern erholsame Ferien, 
tolle Urlaubstage, spannende Erfahrungen und einen super 
Start ins neue Schuljahr!
Herzliche Grüße
Diana Fichtner
2. Bürgermeisterin

Pfarr- und 
Stadtbücherei Ornbau

Büchereistandort: Altstadt 5 (Rückgebäude auf dem Schul-
hof der Grundschule Ornbau)
E-Mail Adresse: buecherei@ornbau.de
Online-Katalog: www.eopac.net/BGX430457/
Instagram: buecherei.ornbau
Öffnungszeiten:
Dienstags von 15:30 - 17:00 Uhr
Mittwochs von 17:00 - 18:00 Uhr
Sonntags von 10:15 - 11:30 Uhr
Bitte um Beachtung:
In den Sommerferien, KW 32 – 37, gelten geänderte 
Öffnungszeiten:
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 17.00 - 18.00 Uhr
Sonntag: 10.15 - 11.30 Uhr

Freiwilliges Engagement in der Bücherei –  
Ein Jahr voller Unterstützung
Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), welches 
Lara Weißmann in der GS Ornbau im Schuljahr 2024/25 leistet, 
hat die Abiturientin auch in unserer Bücherei mitgearbeitet.
Lara war regelmäßig für die Ausleihe am Dienstag zuständig 
und hat uns damit sehr unterstützt. Aus Zeitmangel ist der-
zeit die Ausleihe am Dienstag durch das Bücherei-Team kaum 
besetzbar. Deshalb hat die Mitarbeit der FSJlerin in den ver-
gangenen Monaten dazu beigetragen, dass die Öffnungszeiten 
für Dienstags weiterhin gewährleistet werden konnten. Die 
ruhige Atmosphäre und die freundliche Zusammenarbeit mit dem 
Bücherei-Team haben dafür gesorgt, dass Lara die Arbeit in der 
Bücherei sehr viel Spaß gemacht hat. Insgesamt war es für sie 
eine tolle und eine schöne Abwechslung zu ihren andere Tätig-
keiten im FSJ. Das Team der Bücherei bedankt sich bei Lara für 
Ihren Einsatz und verabschiedet sie mit einem kleinen Geschenk. 
Wir wünschen Lara Weißmann alles Gute für ihre Zukunft. Durch 
das FSJ kann ein toller Beitrag für unsere Gemeinschaft geleistet 
werden. Wir würden uns freuen, auch im kommenden Schuljahr 
wieder eine junge Person dafür gewinnen zu können.
„Ein Rucksack voller Abenteuer“
Sommerferienaktion für Kinder von 3-10
Leih Dir in der Bücherei einen unserer Überraschungs-Ruck-
säcke aus. Jeder Rucksack ist gefüllt mit Lesen, Spiel und 
Spaß! Du darfst den Rucksack die ganzen Sommerferien über 
behalten.
Ausleihe der Rucksäcke:
ab 29. Juli 2025
Rückgabe der Rucksäcke:
bis spätestens 23. September 2025
immer während der Öffnungszeiten in den Sommerferien

Ob ein nettes Gespräch, gemeinsames Vorlesen oder ein 
Spaziergang an der frischen Luft - unsere Helferinnen schenken 
Zeit und sorgen für schöne Momente bei Ihnen Zuhause.
Nutzen Sie dieses kostenfreie Angebot für sich oder Ihre 
Angehörigen. Ein erstes Gespräch ist ganz unverbindlich!
Weitere Informationen:
Bürgerhaus Ornbau, Fr. Caroline Kübler unter Tel.: 09826 6220-73
Pfarrei St. Jakobus, Fr. Irmgard Böll unter Tel.: 09826 388.
Von Senioren für Senioren: Mittagstisch im Bürgerhaus
Regelmäßig findet der gemeinsame Mittagstisch im Bürgerhaus 
statt. Nach dem Hauptgericht gibt es immer einen kleinen Nach-
tisch und eine Tasse Kaffee. Das Bürgerhaus ist barrierefrei.
Im August findet kein Mittagstisch statt. Der nächste Mittags-
tisch ist am Dienstag, 16.09.2025 um 11.30Uhr.
Schafkopfrunde
Ob absoluter Anfänger oder Profi, Jung oder Alt, wir laden herz-
lich zur Schafkopfrunde ein. Die nächste Schafkopfrunden 
findet am Mittwoch, 03.09.2025 um 19Uhr im Bürgerhaus statt. 
Im August findet keine Schafkopfrunde statt.
„Marktfahrt“ mit dem Bürgerbus nach Gunzenhausen
Am Donnerstag, 04.09.25 um 9.30Uhr fährt der Bürgerbus 
nach Gunzenhausen. Treffpunkt ist der Bürgerbusparkplatz. Mit-
fahren können alle Ornbauer Bürger und Bürgerinnen. Die Zeit 
in Gunzenhausen steht Ihnen zur freien Verfügung. Ganz egal, 
ob Sie über den Wochenmarkt bummeln, ein Café besuchen 
oder Erledigungen tätigen. Die Rückfahrt ist um ca. 12 Uhr. Bitte 
mit Anmeldung. Auch die Ornbauer Ortsteile können als Halte-
stelle angefahren werden!
Stammtisch im Bürgerhaus
Herzliche Einladung zum Stammtisch am Mittwoch, 10.09.25 
ab 17Uhr. Genießen Sie einen Abend in geselliger Runde bei 
einer kleinen Brotzeit, netter Unterhaltung und verschiedenen 
Gesellschaftsspielen oder auch dem gemeinsamen Singen.
Der Stammtisch, mit den Seniorenbeauftragten der Stadt 
Ornbau, findet jeden 2. Mittwoch im Monat statt. Das Bürger-
haus ist barrierefrei.
Seniorengymnastik
Dieses Angebot richtet sich an alle, die fit bleiben möchten, 
wieder in Schwung kommen wollen aber auch an Personen mit 
leichten körperlichen Einschränkungen. Die Seniorengymnastik 
findet mit dem Bayer. Roten Kreuz Ansbach statt. Eine Teil-
nahme ist jederzeit ohne Anmeldung möglich! Die Gymnastik-
gruppe trifft sich jeden Mittwoch von 9.00-10.00Uhr in der 
Turnhalle, zusammen mit der Kursleiterin Frau Magda Eff. Bitte 
bringen Sie ein Getränk und bequeme Kleidung mit.
Bürgerhaus in Altstadt 7
Zum Bürgerhaus in Altstadt 7 gehören eine Küche und ein 
Gemeinschaftsraum, der für gemeinnützige Zusammenkünfte 
zur Verfügung steht.
Als Verein, Verband oder Zusammenschluss von Ornbauer 
Bürgerinnen und Bürger können Sie die barrierefrei zugäng-
lichen Räume z.B. Besprechungen, gemeinsame Spieleabende, 
Musizieren oder Handarbeiten gerne nutzen.
Für die kostenfreie Nutzung ist eine Anmeldung erforderlich, 
eine gewerbliche Nutzung ist nicht möglich.

Bürgerbus Ornbau

Auch für den Bürgerbus geht das Schuljahr  
zu Ende - Zeit, um Danke zu sagen!
Ein riesiges Dankeschön an all unsere großartigen Fahrerinnen 
und Fahrer - auch im Namen der Kinder! Ihr seid die wahren 
Helden hinter dem Steuer, die Woche für Woche mit Flexibilität, 
Geduld und einem Lächeln unterwegs sind.
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Ornbauer Vereine

Sportverein Ornbau

SVO-Tischtennis
Meister- und Aufstiegsfeier mit Eintragung ins Goldene 
Buch der Stadt Ornbau
Unsere 1. Herrenmannschaft in der Aufstellung Christof Nach-
trab, Helmut Eischer, Gerhard Böckler, Christian Bittel und 
Norbert Dott wurde in der Saison 24/25 in der Bezirksklasse B 
ungeschlagen Meister und steigt in die Bezirksklasse A auf.

Unsere 3. Herrenmannschaft in 
der Aufstellung Bernhard 
Göttler, Stefan Heinrichmeier, 
Thomas Webel, Stefanie 
Schöller, Markus Pfeiffer, 
Gerhard Lehner, Johann Karl 
und Thomas Dürnberger 
erreichte in der Bezirksklasse C 
die Vizemeisterschaft und steigt 
in die Bezirksklasse B auf.
Damit steigen erstmals in der 
Geschichte unseres Tisch-
tennisvereins 2 unserer Mann-
schaften auf und wurden 
auch von der Stadt Ornbau 
besonders geehrt: Nach den 

Grußworten und der Würdigung durch Bürgermeister Marco 
Meier, des ehemaligen ersten Abteilungsleiters Stefan und 
unserer neuen ersten Abteilungsleiterin Petra durften sich die 
Teilnehmer der Aufstiegsmannschaften im Rathaus in das 
goldene Buch der Stadt Ornbau eintragen.
Anschließend wurden auf der geschmückten Treppe des Rat-
hauses die Aufstiegsmannschaften mit zahlreichen Fans und 
Vertreterinnen unserer Gymnastikdamen unterstützt von DJ 
Lachi gefeiert. Kalte Getränke und Fingerfood stellte die Stadt 
Ornbau zur Verfügung, Christof und Moni Nachtrab versorgten 
die Fans und Spieler mit der Aperolbar.
Nach der offiziellen städtischen Ehrung um 17.30 Uhr zogen 
die Teilnehmer weiter und setzten die Feier bis zum nächsten 
Morgen an der Sporthalle mit unseren Stehtischen, fleißigen 
Helferinnen im Kraftraum, Aperolbar und DJ Lachi fort.

Abteilung Kinderturnen
Ein Jahr voller Spaß und Bewegung beim Kinderturnen liegt 
hinter uns. Gemeinsam mit den Kindern haben wir viel erlebt - 
von fröhlichen Liedern und Spielen bis hin zu spannenden Turn-
stunden in der Halle. Aufgrund schlechten Wetters konnten wir 
das Abschlussturnen, nicht wie geplant am Kappelweiherspiel-
platz durchführen, sondern in der Sporthalle, was trotzdem ein 
schöner Abschluss für unser Kinderturnen war.
Als kleines Dankeschön gab es für jedes Kind ein Eis - so 
konnten wir den Tag noch süßer ausklingen lassen!
Auch wir Betreuerinnen hatten eine tolle Zeit und freuen uns 
über die schöne Gemeinschaft, die wir gemeinsam aufgebaut 
haben. Ein großes Dankeschön geht an alle Eltern, die uns bei 
den Turnstunden tatkräftig unterstützt haben. Eure Hilfe ist für 
das Gelingen des Kinderturnens sehr wertvoll, und wir hoffen, 
dass ihr uns auch in Zukunft so engagiert begleitet.
Mit dem Schulbeginn endet für unsere Vorschulkinder die Teil-
nahme am Kinderturnen. Wir wünschen ihnen einen großartigen 
Start in der Schule sowie viel Freude und Erfolg im neuen 
Lebensabschnitt. 

Save The Date –  
Autorenlesung mit Eva Lohmann
Wann: am 22.10.2025
Veranstaltungsort: Café Benz des VDH, Weidenbacher Str. 11, 
Ornbau
VVK: Eintrittskarten sind ab sofort im Rathaus Ornbau sowie in 
der Bücherei erhältlich
Preis: 12,- € / 10,- € für Mitglieder der Bücherei Ornbau

Grundschule 
Ornbau

Die 3. und 4. Klässler der GS Ornbau 
unterwegs mit der Jagdhündin Caja
Heute Vormittag (18.07.2025) waren wir mit Herrn Sand und 
seiner Frau verabredet. Herr Sand ist Jäger und hat uns in 
diesem Schuljahr bereits sehr viele interessante Informationen 
über seinen Beruf nahegebracht. Heute wurde es noch einmal 
spannend, da er seine Jagdhündin Caja mitgebracht hatte.
Caja ist 5 Jahre alt und ein Deutsch Kurzhaar (=Hunderasse). 
Schon als Welpe wurde sie von Herrn Sand trainiert und auf 
ihre Aufgaben als Jagdhündin vorbereitet. Caja ist ein Vorsteh-
hund, was bedeutet, dass sie durch ihre Körperhaltung die 
Beute anzeigt. Herr Sand hat sich heute sehr viel Zeit für uns 
genommen und uns zum Beispiel gezeigt, wie Caja eine tote 
Ente aufspüren kann oder wie sie aus dem Wasser einen Enten-
Dummy herausholt. Dabei geht sie sehr vorsichtig vor, ohne 
dabei ihre Zähne einzusetzen. Sehr interessant war auch, dass 
diese Hunderasse Schwimmhäute zwischen den Zehen hat, so 
dass sie perfekte Schwimmer sind. Besonders beeindruckend 
war, dass Caja ihrem Herrchen aufs Wort folgt. Befehle wie „Sitz, 
Platz und Bleib“ sind da nicht die einzigen Kommandos, die sie 
beherrscht. Durch verschiedene Pfeifsignale weiß Caja ganz 
genau, was sie zu tun hat. Dabei hält sie stets auch Blickkontakt 
zu ihrem Herrchen. Da Caja auch auf Wildschweine treffen kann, 
ist es wichtig, dass die Hündin durch eine Schutzweste vor 
Angriffen geschützt ist. Manchmal trägt sie auch ein Halsband, 
durch das Herr Sand sie jederzeit orten kann, falls sie sich bei 
der Jagd weiter entfernt. Wir waren heute sehr beeindruckt, wie 
toll Herr Sand und Caja als Team zusammenarbeiten. In diesem 
Beruf ist ein Hund ein wichtiger und unverzichtbarer Partner.
Was für ein tolles Erlebnis!
Vielen Dank Herr Sand für diesen unvergesslichen Vormittag!
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Königsfischen in Ornbau.  
Ein voller Erfolg!

Trotz leichtem Regen in den frühen Morgenstunden hat sich das 
Wetter rechtzeitig zum Start unseres Königsfischens in Ornbau 
deutlich gebessert und die Sonne schien in voller Pracht – 
perfekte Bedingungen für einen gelungenen Angeltag und 
unser darauffolgendes Event. Zum 54 Mal wurde unser Königs-
fischen im Herzen der Stadt Ornbau, dem „Tor zum Fränkischen 
Seenland“ ausgerichtet.
Aus der Not geboren, Traditionen verändern sich
Mehr als fünf Jahrzehnte fand das traditionelle Königsfischen 
des Fischereiverein Nürnberg e.V. in Ornbau an der Altmühl, 
jedes Jahr im Dämmle, statt.
2025 wurde versehentlich unser Festplatz am Dämmla von der 
Stadt Ornbau doppelt vergeben.
Nachdem wir dem jungen Glück und ihrer Hochzeitsfeier nicht 
im Weg stehen wollten, nahmen wir das Angebot des Bürger-
meisters gerne an und sind spontan in den Zwinger am Stadt-
turm ausgewichen. Keiner wusste zu dem Zeitpunkt, das sich 
die Traditionsgeschichte ab da verändert.
Der alternative Festplatz hat alle Beteiligte und Mitglieder der-
art überzeugt, dass einstimmig unter allen Anwesenden ent-
schieden wurde, unser Königsfischen 2026 wieder dort auszu-
richten. Der Bürgermeister hat uns den Platz gleich zugesichert.
Was will man mehr, aus der Not geboren und für die Zukunft 
geprägt. Ein herzliches Dankeschön an den Bürgermeister und 
die umliegenden Anwohner, die uns sehr freundlich empfangen 
haben.
Hoher Besuch hat sich spontan angemeldet
Besonders gefreut haben wir uns über unsere zahlreichen 
Ehrengäste, die unserer Einladung gefolgt sind. Als wir Mitte 
der Woche dann noch erfahren haben, dass der stellver-
tretende Ministerpräsident Herr Hubert Aiwanger mit dem 1. 
Bürgermeister von Ornbau, Herrn Marco Meier am Festplatz 
besuchen kommen wollen, war die Überraschung groß - damit 
hat niemand gerechnet.
Herr Aiwanger ließ es sich nicht nehmen und wollte die Königs-
fische gleich zu beginn selbst sehen. Mit seiner anschließenden 
Rede, traff er die aktuellen Themen auf den Punkt. Marco Meier 
und der Präsident des Fischereiverband Mittelfranken, Herr Jörg 
Zitzmann schlossen sich an und griffen ebenso zum Mikrofon.
Abschließend gab es für alle Anwesenden frische Haxen, Hähn-
chen und Rollbraten vom Grill. Selbst Hubert Aiwanger konnte 
nicht widerstehen.
Königsfischer 2025 wurde André Willert mit einem beein-
druckenden Waller von 7,1 kg!
Fabian Wirth überbot seine Bestmarke aus 2024 im Jugend-
bereich um 1,6 kg und wurde Jugendfischerkönig mit einem 
Spiegelkarpfen von 10,1 kg.
Herzlichen Glückwunsch an unsere neuen Könige!

Für alle anderen Kinder und ihre Familien wünschen wir erhol-
same Sommerferien. Nach der Sommerpause starten wir 
wieder am Montag, 22. September 2025 mit dem Turnen in der 
Sporthalle Ornbau. Die Stunden finden immer im zweiwöchigen 
Rhythmus montags von 15:00 bis 16:00 Uhr statt.

Ab September besteht wieder die Möglichkeit, neu beim Kinder-
turnen einzusteigen. Wir freuen uns auf neue Kinder ab 3 
Jahren und heißen sie herzlich willkommen!
Eure Betreuerinnen
Diana, Franzi, Julia, Karina und Pia

Kath. Frauenbund Ornbau

Donnerstag, 14. August 2025  
Kräuterbüschel binden
Am Freitag, 15.08.2025 bietet der Frauenbund am Mariä 
Himmelfahrt Kräuterbüschel gegen eine Spende an. Wer nicht 
selbst in die Kirche kommen kann, möchte sich bitte bei den 
Vorstandsmitgliedern melden. Wir bringen Euch gerne ein 
Kräuterbüschel nach Hause. Die Kräuterbüschel werden am 
Donnerstag, 14.08.2025 um 14.00 Uhr im Pfarrheim Ornbau 
gebunden! Wenn jemand Kräuter und Blumen abzugeben hat, 
bitte am Donnerstag, 14.08.2025 bis 13.00 Uhr vor das Pfarr-
heim Ornbau legen!

Erste Hilfe Fresh-Up-Kurs
Sie wollen mal wieder Ihre Erste-Hilfe Kenntnisse auf den 
neuesten Stand bringen? Dann haben Sie dazu die Möglich-
keit. Wir möchten am Samstag, den 18.10.2025 einen „Erste 
Hilfe Fresh-Up-Kurs“ veranstalten. Dieser findet von 09.00 bis 
13.00 Uhr im Pfarrheim Ornbau (Bischof-Gundekar-Straße 3) 
statt. Die Kursgebühr beträgt 39,00 €. Bitte bei Elisabeth Schalk 
(09826/1675 - HJE.schalk@t-online.de) bis zum 01.10.2025 
anmelden.

Stadtjugend Ornbau

Öffnungszeiten Jugendzentrum
Dienstag von 19 Uhr bis 22 Uhr
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(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der 
Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. 
Ist eine Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die Zahl der 
notwendigen Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere 
vergleichbare Nutzungen der Anlage zu ermitteln.
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei 
baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten ent-
halten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach 
den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine 
Dezimalzahl zu ermitteln und nach kaufmännischen Grund-
sätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren 
Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten 
erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungsein-
heit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze.

§ 3 Ermäßigung der Zahl der notwendigen Stellplätze
Für Nutzungen im Ortsteil Triesdorf (Anlage 2; Bildungsstandort 
Triesdorf) sind grundsätzlich 1.000 Stellplätze nachzuweisen.

§ 4 Herstellung und Ablöse der Stellplätze
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stell-
plätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei 
Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstückes ist dessen Benutzung für 
diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichts-
behörde rechtlich zu sichern.
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei 
oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder 
Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, 
wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der 
Benutzung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Aus-
wirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.
(3) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch 
Übernahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber der 
Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entscheidung 
über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss 
eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wen die Stellplätze 
nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrund-
stückes tatsächlich hergestellt werden können. Der Ablöse-
betrag beträgt je Stellplatz 12.500,00 €.
(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Abs. 3 sind Nutzungen 
ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stell-
plätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstückes abzuwickeln.

§ 5 Anforderungen an die Herstellung
(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen 
Anforderungen der Verordnung über den Bau und Betrieb von 
Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 
30. November 1993 in ihrer jeweils geltenden Fassung.
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und 
Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt 
Art. 7 BayBO.

§ 6 Abweichungen
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können 
Abweichungen zugelassen werden.

§ 7 Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Mit 
dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Stellplatzsatzung 
vom 21.07.2023 außer Kraft.
Markt Weidenbach
Weidenbach, 14.07.2025
Gez.
Willi Albrecht
Erster Bürgermeister

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die 
befreundeten Vereine aus Ornbau, die uns alle Jahre tatkräftig 
unterstützen, sowie die Fa. Dienst und die gesamte Verwaltung 
des Fischereiverein Nürnberg. Es macht einfach nur Spaß, 
mit solch einem gut funktionierenden Team und Freunden 
zusammenarbeiten zu dürfen.
Petri Heil und bis nächstes Jahr
Markus Illauer
Vorsitzender Fischereiverein Nürnberg e.V.

Markt Weidenbach
www.weidenbach-triesdorf.de

Termine für die  
Gemeinderatssitzungen

Montag, 04.08.2025
Montag, 01.09.2025

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung zur Einführung einer Pflicht  
zum Nachweis von Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge im Markt Weidenbach 
(Stellplatzsatzung)
vom 14.07.2025
Der Markt Weidenbach erlässt auf Grund des Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung von 22. August 1998 (GVBl. S. 796 ff.), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bau-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung von 14. August 
2007 (GVBl. S. 588 ff.), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 
13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und 
durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 
619) folgende Satzung:

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im 
Gemeindegebiet Weidenbach. Ausgenommen sind, wenn 
sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungs-
änderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz 
BayBO.
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebau-
lichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung 
abweichen, haben Vorrang.

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrts-
verkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von 
Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätz-
licher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.
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Anlage 1 zur Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge im Markt Weidenbach 
(Stellplatzsatzung)
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze Hiervon für 

Besucher in %
1. Wohngebäude
1.1 Gebäude mit Wohnungen --

Je Wohnung bis zu 45 m² 1 Stellplatz --
Je Wohnung über 45 m² 2 Stellplätze --
Bei Mietwohnungen für die eine Bindung nach dem 
Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz besteht

0,5 Stellplätze --

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten,
mindestens 2 Stellplätze

75

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10
1.4 Schwestern-/Pflegerwohnheime, Arbeitnehmerwohn-

heime u.ä.
1 Stellplatz he 4 Betten 10

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, Langzeit- und Kurzzeit-
pflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen, u.ä.

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, 
mindestens 2 Stellplätze

50

1.6 Obdachlosenheime, Gemeinschaftsunterkünfte für 
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz

1 Stellplatz je 30 Betten, mindestens 2 Stellplätze 10

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen
2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m² NUF 20
2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr (Schalter-, 

Abfertigungs- und Beratungsräume, Arztpraxen und 
dergl.)

1 Stellplatz je 30 m² NUF, mindestens 3 Stellplätze 75

3. Verkaufsstätten
3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für den 

Kundenverkehr, mindestens 2 Stellplätze je Laden
75

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (einschließlich 
Einkaufzentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben)

1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für den 
Kundenverkehr

75

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen
4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. 

Theater, Konzerthäuser, Mehrzweckhallen)
1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90

4.2. Sonstige Versammlungsstätten (Lichtspieltheater, 
Schulaulen, Vortragssäle)

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90
5. Sportstätten
5.1 Sportplätze ohne Besucherverkehr (z.B. Trainingsplätze)1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche --
5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 

Stellplatz je 15 Besucherplätze
--

5.3 Turn- und Sporthallen ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 50m² Hallenfläche --
5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche, zusätzlich 1 

Stellplatz je 15 Besucherplätze
--

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m² Grundstücksflächen --
5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen --
5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, zusätzlich 1 Stell-

platz je 15 Besucherplätze
--

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o.ä. ohne Besucherplätze 2 Stellplätze je Spielfeld --
5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o.ä. mit Besucherplätzen 2 Stellplätze je Spielfeld, zusätzlich 1 Stellplatz je 

15 Besucherplätze
--

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage --
5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn --
5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote --
5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche --
6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe
6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m² Gastfläche 75
6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Salons, sonst. Ver-

gnügungsstätten
1 Stellplatz je 20 m² NUF, mindestens 3 Stellplätze 90

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 
Beherbergungsbetriebe

1 Stellplatz je 6 Betten, bei Restaurantbetrieb 
Zuschlag nach Nr. 6.1 oder 6.2

75

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75
7. Krankenanstalten
7.1 Krankenanstalten von überörtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 4 Betten 60
7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 60
7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für langfristig 

Kranke
1 Stellplatz je 4 Betten 25

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NUF, mindestens 3 Stellplätze 75
8. Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung
8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen 1 Stellplatz je Klassen, zusätzlich 1 Stellplatz je 10 

Schüler über 18 Jahre
10

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende --
8.3 Tageseinrichtung für mehr als 12 Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder, mindestens 2 Stellplätze --
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Mit der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans wird 
die planungsrechtliche Voraussetzung für die Bebauung des 
Plangebietes gesichert.
Der Planbereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan 
weitestgehend als gemischte Baufläche dargestellt. Für den 
Erweiterungsbereich ist teilweise eine landwirtschaftliche Nutz-
fläche und teilweise eine gewerbliche Baufläche dargestellt.
Der vorliegende Bebauungsplan ist somit nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. Aus diesem Grund ist eine 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der 
3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Am 
Schimmelwasen“ erforderlich. Dieses Änderungsverfahren wird 
im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt.
Der Geltungsbereich ist in folgendem Planausschnitt (unmaß-
stäblich) dargestellt:

Der Entwurf der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 10 „Am Schimmelwasen“ mit Begründung einschl. 
Umweltbericht (Stand 14.07.2025) ist vom

11.08.2025 bis einschließlich 12.09.2025
im Internet auf der Homepage des Markt Weidenbach (https://
www.weidenbach-triesdorf.de/rathaus/bauen-in-weidenbach) 
veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden im gleichen 
Zeitraum die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft 
Triesdorf, Triesdorfer Straße 8, 91746 Weidenbach, Zimmer Nr. 
8 während der allgemeinen Dienstzeiten bereitgestellt.
Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an 
geschaeftsleitung@weidenbach-triesdorf.de und bei Bedarf in 
Textform an Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf, Triesdorfer 
Straße 8, 91746 Weidenbach oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die 3. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplan Nr. 10 „Am Schimmelwasen“ unberücksichtigt 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 Kinder 1 Stellplatz --
8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze --
8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungswerkstätten und dergl.1 Stellplatz je 10 Auszubildende --
9. Gewerbliche Anlagen
9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NUF oder je 3 Beschäftigte 10
9.2 Lagerräume- -plätze, Ausstellungs-, Verkaufsplätze 1 Stellplatz je 100 m² NUF oder je 3 Beschäftigte --
9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder Reparaturstand --
9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeiten über Tankstellenbedarf 

hinaus: Zuschlag nach Nr. 3.1 (ohne Besucher-
anteil)

--

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage* --
10. Verschiedenes
10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten --
10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1.500 m² Grundstücksfläche, jedoch 

mindestens 10 Stellplätze --

NUF = Nutzungsfläche nach DIN 277
* zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahr-
zeuge vorhanden sein

Anlage 2 zur Satzung zur Einführung einer Pflicht zum 
Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge im Markt 
Weidenbach (Stellplatzsatzung)
Für den Ortsteil Triesdorf (Bildungsstandort Triesdorf) sind 
grundsätzlich 1.000 Stellplätze herzustellen und bereit zu 
halten.
Die Abgrenzung des Ortsteils Triesdorf ergibt sich aus der bei-
gefügten Karte; rot hinterlegter Bereich.

Bekanntmachung der Öffentlichen  
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Markt Weidenbach
für die 3. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 10 „Am Schimmelwasen“
Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 14.07.2025 den 
Entwurf der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 10 „Am Schimmelwasen“ gebilligt. In gleicher Sitzung 
wurde die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Fl.Nrn. 418, 229/1, 
229/2, 229/3, 229/4 und 229/5 der Gemarkung Weidenbach und 
hat eine Gesamtgröße von ca. 2,75 ha.
Anlass der Bebauungsplanänderung und Erweiterung sind die 
konkreten Erweiterungsabsichten des ansässigen Betriebs in 
direktem Anschluss an das bestehende Firmengelände. Das 
Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Weiden-
bach, westlich der Ornbauer Straße am Ortsausgang Richtung 
Ornbau.
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Der Entwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung und allen Anlagen ist vom
11.08.2025 bis einschließlich 12.09.2025
im Internet auf der Homepage des Markt Weidenbach (https://
www.weidenbach-triesdorf.de/rathaus/bauen-in-weidenbach) 
veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden im gleichen 
Zeitraum die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft 
Triesdorf, Triesdorfer Straße 8, 91746 Weidenbach, Zimmer Nr. 
8 während der allgemeinen Dienstzeiten bereitgestellt.
Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an 
geschaeftsleitung@weidenbach-triesdorf.de und bei Bedarf in 
Textform an Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf, Triesdorfer 
Straße 8, 91746 Weidenbach oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die 11. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 10 „Am 
Schimmelwasen“, 3. Änderung und Erweiterung unberück-
sichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht 
von Bedeutung ist.
Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet 
unter www.weidenbach-triesdorf.de eingestellt.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 
1 BauGB zu veröffentlichenden Unter-lagen sind auch über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich 
ausliegt.
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltver-
bänden:
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG 
(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB)
Weidenbach, 01.08.2025
gez. Albrecht
Erster Bürgermeister

bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 10 
„Am Schimmelwasen“ nicht von Bedeutung ist.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar 
und können eingesehen werden:
- Umweltbericht mit einer Bestandsbeschreibung und 

Bewertung des gegenwärtigen und des Umweltzustandes 
bei Umsetzung der Planung zu folgenden Schutzgütern:
Boden, Klima und Luft, Wasser, Flora und Fauna, 
Mensch und Gesundheit Landschaftsbild und Erholung, 
Kultur- und Sachgüter, Fläche, Abfallerzeugung und 
Umweltverschmutzungen, Kumulationswirkungen

Die vorliegenden Stellungnahmen zu den bisher vorgelegten 
Planungsunterlagen des Vorentwurfes vom Dezember 2024 
beziehen sich auf die folgenden Umweltbelange:
- Stellungnahme des Landratsamtes Ansbach vom 

24.02.2025 (Eingriffsregelung, grünordnerische 
Gestaltung, Umweltbericht, Fachbetrag zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung)

Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet 
unter www.weidenbach-triesdorf.de eingestellt.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 
1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind auch über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich 
ausliegt.
Weidenbach,01.08.2025
gez. Albrecht
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung der Öffentlichen  
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Markt Weidenbach
für den Entwurf der 11. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich des
Bebauungsplanes Nr. 10 „Am Schimmelwasen“, 3. 
Änderung und Erweiterung
Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 14.07.2025 
den Entwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 10 „Am Schimmelwasen“, 3. 
Änderung und Erweiterung gebilligt. In gleicher Sitzung wurde 
die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Geltungsbereich umfasst einen Teilbereich des Flurstücks 
mit der Fl.Nrn. 418 + 229/5, Gemarkung Weidenbach und hat 
eine Gesamtgröße von ca. 1,06 ha.
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan wird in einem Teil-
bereich geändert.
Die Änderung ist erforderlich, um den Flächennutzungsplan mit 
den Zielen der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 10 „Am Schimmelwasen“ abzugleichen.
Im Rahmen der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
die Fläche als gemischte Baufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 
bedarfsgemäß dargestellt.
Anlass der Planung sind die konkreten Erweiterungsabsichten 
des ansässigen Betriebes in direktem Anschluss an das 
bestehende Firmengelände. Die Fläche befindet sich am süd-
lichen Ortsrand von Weidenbach, westlich der Ornbauer Straße 
am Ortsausgang Richtung Ornbau.
Der Geltungsbereich ist in folgendem Planausschnitt (unmaß-
stäblich) dargestellt:

Geschäftsanzeigen online aufgeben

anzeigen.wittich.de



- 16 -		  Nr. 16/25VG TRIESDORF

zusammen. Der Landkreis Ansbach stellt die Beauftragten für 
die beteiligten Gemeinden zur Verfügung.
Herr Tobias Cibis wird rückwirkend zum 01.05.2025 zum Daten-
schutzbeauftragten des Marktes Weidenbach bestellt.
Frau Sabine Thiel wird rückwirkend zum 10.10.2024 zur 
Informationssicherheitsbeauftragten des Marktes Weidenbach 
bestellt.

Freiwillige Feuerwehr Weidenbach und Ortsteile
Der Landkreis Ansbach baut im Gewerbegebiet Brodswinden 
eine neue integrierte Leitstelle. Mit der Inbetriebnahme wird 
die Alarmierung auf digitale Alarmierung umgestellt. Da alle 
Sirenenstandorte in der Gemeinde Weidenbach und die Funk-
meldeempfänger bisher nur analog alarmiert werden können, 
ist die Umstellung auf digitale Alarmierung erforderlich. In der 
Gemeinde bestehen sechs Sirenenstandorte und 26 Funk-
meldeempfänger.
Für die Sirenenstandorte wurden 2 Angebote eingeholt. Das 
wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Abel und Käufle mit 
12.671,12 € abgegeben. Das 2. Angebot beläuft sich auf 
13.358,94 €.
Der Marktgemeinderat hat der Bestellung von 26 Funk-
meldeempfängern im Auftragswert von 22.044,75 € bei der 
Firma Motorola zugestimmt. Zudem wurde der Auftrag für die 
Umstellung der Sirenenstandorte an die Firma Abel und Käufle 
im Auftragswert von 12.671,12 € vergeben.

Neufassung Satzung zur Einführung einer 
Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)
Der Bau-, Umwelt- und Dorferneuerungsausschuss wurde in 
der Sitzung am 06.05.2025 darüber informiert, dass durch das 
1. Modernisierungsgesetz Bayern die gesetzliche Grundlage 
zum Nachweis von Stellplätzen entfällt. Die Gemeinden haben 
allerdings, wie bisher auch, die Ermächtigung Satzungen zu 
erlassen. Eine Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen besteht 
ab Oktober 2025 nur noch, wenn die Gemeinde eine ent-
sprechende Satzung erlassen hat. Ansonsten können alle Bau-
vorhaben ohne den Nachweis von Stellplätzen errichtet werden. 
Dabei dürfen aber die Richtwerte nicht überschritten werden. 
Der Gemeinderat hat die Satzung beschlossen. Für Wohnungen 
bis 45 m² ist 1 Stellplatz und für Wohnungen über 45 m² sind 2 
Stellplätze nachzuweisen.

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum 
Nachweis eines Spielpatz für Kinder 
(Spielplatzsatzung)
Der Bau-, Umwelt- und Dorferneuerungsausschuss wurde in der 
Sitzung am 06.05.2025 bereits darüber informiert, dass die bis-
herige gesetzliche Regelung entfallen ist, wonach bei Gebäuden 
mit mehr als 3 Wohnungen ein Spielplatz mit geschaffen 
werden muss. Möchte die Gemeinde die Pflicht zur Schaffung 
eines Spielplatzes erhalten, muss eine entsprechende Satzung 
erlassen werden. Der Bayer. Gemeindetag hat hierfür auch ein 
Satzungsmuster erarbeitet. Die Satzung gilt nur für Gebäude 
mit mehr als 5 Wohnungen. Der Gemeinderat hat beschlossen, 
dass keine entsprechende Satzung erlassen wird.

1. Änderung vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 32 A „Erweiterung 
Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Oberrammersdorf Nord“, Markt Lichtenau
Der Markt Lichtenau hat für einen Bereich nordwestlich und 
nordöstlich von Oberrammersdorf,
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 32 A für das 
Sondergebiet „Erweiterung Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Oberrammersdorf Nord“ aufgestellt, um die Erweiterung einer 
bestehenden Freiflächen-Photovoltaikanlage von der Bürger-
Energie Lichtenau eG zu ermöglichen. Die Modultische 
werden aufgeständert, hierzu werden Metallpfosten in eine 
Tiefe bis zu ca. 1,5 m gerammt. Der erzeugte Solarstrom wird 
in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Planung wurde 
zugestimmt.

Bericht aus der Marktgemeinderats-
sitzung am 14.07.2025
12. Änderung Flächennutzungsplan und 
Aufstellung Bebauungs- und Grünordnungsplan 
„Ferienhof Weiherschneidbach“
Frau Vogelsang geht auf den Rahmenplan ein und erläutert, 
dass dieser in der Sitzung am 25.11.2024 gemeinsam mit den 
Ideen und Planungen des Betreibers vorgestellt wurde. Der 
Bebauungsplan sieht eine Erweiterung der bestehenden bau-
lichen Strukturen und weitere Ferienwohnungen am Orts-
rand von Weiherschneidbach vor. Das Gebiet soll an den Ort 
angebunden werden, damit keine Zersiedlung entsteht. Es sind 
max. 12 Ferienwohnungen vorgesehen und ein „Tiny-Haus-
Bereich“ für weitere Feriengäste. Herr Klebe erläutert die Grün-
ordnung, bei welcher möglichst viele vorhandene Gehölze und 
Bäume erhalten werden sollen. Es ist eine intensive Durch-
grünung des Sondergebietes ohne Standortbindung vor-
gesehen. Des Weiteren sind entlang der Straße und entlang 
des Grabens Baumreihen vorgesehen. Die Entwässerung 
erfolgt im Trennsystem mit Versickerung und Einleitung in den 
Pointgraben.
Aus den Reihen des Marktgemeinderates wird angeführt, dass 
entsprechend die textlichen Festsetzungen im allgemeinen 
Wohngebiet auch Schankwirtschaften zulässig sind. Diese 
sollten, zum Schutz der bestehenden Wohnbebauung, aus-
geschlossen werden. Die entlang der Straße vorgesehenen 
Bäume könnten die Sicht auf die Straße versperren. Grund-
sätzlich wird die Planung befürwortet da sie dem Betreiber 
Entwicklungschancen bietet. Der Marktgemeinderat hat die 
Vorentwürfe der Planungen gebilligt und beschlossen die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange beschlossen. In Weiherschneidbach ist noch eine 
Bürgerversammlung durchzuführen, um die Planung vorzu-
stellen.

11. Änderung Flächennutzungsplan und  
3. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan 
Nr. 10 „Am Schimmelwasen“
In der Sitzung am 16.12.2024 hat der Marktgemeinderat die Ent-
würfe zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und der 3. 
Änderung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungs-
plan Nr. 10 „Am Schimmelwasen“ gebilligt und beschlossen, 
die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
zuführen. In der Zeit vom 27.01.2025 bis 28.02.2025 fand die 
frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Die in 
dieser Zeit eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und 
ggf. in die Planung eingearbeitet. Gravierende Stellungnahme 
bzw. Bedenken wurden nicht vorgebracht. Lediglich im Bereich 
der Eingriffs- und Ausgleichsberechnung mussten Anpassungen 
vorgenommen werden. Der Marktgemeinderat hat vor-
gebrachten Stellungnahmen zur Kenntnis genommen und diese 
beschlossen. Zudem wurden die Entwürfe zur 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Begründung und zur 3. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes mit integriertem Grün-
ordnungsplan Nr. 10 „Am Schimmelwasen“ mit Begründung 
und Umweltbericht gebilligt. Die öffentliche Auslegung sowie 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sind durchzuführen.

Sanierung / Umbau Ärztehaus
Die Estricharbeiten werden an die Firma Ludwig Fußboden-
systeme GmbH, Weißenburg zum Angebotspreis von 23.613,71 
€ vergeben.
Die Innenputzarbeiten werden an die Firma Karl Schmidt 
GmbH, Adelshofen zum Angebotspreis von 34.331,02 € ver-
geben.
Die Trockenbauarbeiten werden an die Firma Roth Trockenbau 
GmbH, Ansbach zum Angebotspreis von 53.483,96 € vergeben.

Datenschutz und Informationssicherheit
Im Bereich des Datenschutzes und der Informationssicherheit 
arbeitet der Markt Weidenbach mit dem Landkreis Ansbach 
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Bürgermeister Albrecht führt hierzu aus, dass die Verkehrs-
messungen in Weiherschneidbach durchgeführt wurden und 
der Polizei übermittelt wurden. Die Stellungnahme der Polizei 
zu Geschwindigkeitskontrollen am Ortseingang von Nehdorf 
kommend liegt jedoch noch nicht vor.
- Abrechnung Straßenausbaubeiträge
Aus den Reihen des Marktgemeinderates wird angeführt, dass 
der Marktgemeinderat die Durchführung der fiktiven Abrechnung 
der Straßenausbaubeiträge beschlossen hat. Es wird nach-
gefragt, ob diese fiktiven Abrechnungen durchgeführt wurden, 
ob die Bürger über das Ergebnis informiert wurden, ob Über-
zahlung bestehen und ob Anträge zur Rückerstattung vorliegen.
Bürgermeister Albrecht wird dies klären.
- Veröffentlichungen Mitteilungsblatt
Aus den Reihen des Marktgemeinderates wird angeführt, dass 
die Bürgerliste einen Termin mit Tagesordnung im Mitteilungs-
blatt veröffentlichen wollte. Von der Verwaltung wurde mitgeteilt, 
dass nur der Termin, ohne Tagesordnung veröffentlicht wird. Es 
wird nach der gesetzlichen Grundlage bzw. den Regelungen für 
diese Zensur gefragt.
Bürgermeister Albrecht führt hierzu an, dass er als Gemein-
schaftsvorsitzender der Veröffentlichung der Tagesordnung 
widersprochen hat und dass Mitteilungsblatt das amtliche 
Bekanntmachungsorgan der Gemeinden und der Gemein-
schaftsversammlung ist. Es besteht grundsätzlich keine Pflicht 
zur Veröffentlichung entsprechender Termine. Im Rahmen der 
Kommunalwahl werden grundsätzlich keine Berichte bzw. nur 
offizielle Termine zu Veranstaltungen veröffentlicht. Zudem 
handelt es sich hier um keine offizielle Hauptversammlung bei 
der eine ordentliche Tagesordnung mit veröffentlicht werden 
muss. Dies ist seit Jahren gängige Praxis in der Verwaltungs-
gemeinschaft. Es werden keine politischen Aussagen veröffent-
licht. Es bleibt jeder Gruppierung dahingestellt, eine Anzeige im 
Amtsblatt zu schalten.
- Ortsschilder
Aus den Reihen des Marktgemeinderates wird nach dem Sach-
stand der Ortsschilder gefragt.
Bürgermeister Albrecht führt hierzu an, dass diese wieder 
gestohlen wurden, nicht nur in Weidenbach, sondern auch z.B. 
in Kolmschneidbach.

Bekanntgaben des Bürgermeisters
Bürgermeister Albrecht informiert das Gremium über den 
Besuch und den Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde durch 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Johannistag 2025. Die 
Feuerwehren der Gemeinde waren über den ganzen Tag wieder 
mit über 40 Personen als Sicherheitswache im Einsatz. Er 
bedankt sich dabei bei allen aktiven Feuerwehrleuten, für ihren 
Einsatz.
Des Weiteren informiert Bürgermeister Albrecht über die 
Installation der Defibrillatoren in allen Ortsteilen in der 
Gemeinde und über die Standorte.
Termine:
Montag 21. Juli, 16:30 Uhr Bau-, Umwelt- und Dorferneuerungs-
ausschuss
Sonntag, 27. Juli Rosenhofkirchweih in Nehdorf

Amtsblattausträger gesucht
Der Markt Weidenbach sucht für ein Teilgebiet von 
Weidenbach eine/n

Austräger/in (m/w/d)
für das Mitteilungsblatt.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Triesdorf unter der Telefonnummer 
09826/6220-22 oder per E-Mail info@weidenbach-triesdorf.
de.
Das Mitteilungsblatt wird alle zwei Wochen verteilt und 
muss in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitagabend aus-
getragen werden.

Errichtung und Betrieb von 2 Windkraftanlagen, 
Markt Lichtenau
Die Volta Lichtenau GbR, Ochsenfurt beantragt eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung 
und den Betrieb von zwei Windkraftanlagen auf den Grund-
stücken mit der Fl.-Nr. 1912, Gemarkung Ratzenwinden und Fl.-
Nr. 639, Gemarkung Unterrottmannsdorf, Markt Lichtenau.
Die Anlagen haben eine Gesamthöhe von 220,00 m. Gegen die 
Planung werden keine Einwände erhoben.

13. Änderung Flächennutzungsplan  
und Aufstellung Bebauungsplan Nr. 23 
„Hauptstraße 54“, Stadt Merkendorf
Die Stadt Merkendorf beabsichtigt zur städtebaulich geordneten 
Entwicklung der Siedlungsstrukturen in am Südwestrand von 
Merkendorf ein urbanes Gebiet zu entwickeln. Es sollen dort 
sowohl gewerbliche Nutzungen wie auch Wohnnutzungen 
in einem urbanen Gebiet vereint werden und hiermit der im 
Umfeld bereits bestehende Nutzungsmix fortgeführt werden. 
Die Flächen wurden zwischenzeitlich durch einen privaten Vor-
habenträger erworben, welcher die Flächen einer Nachnutzung 
und Nachverdichtung zuführen will. Gegen die Planungen 
werden keine Einwände erhoben.

Bauanträge
a) Errichtung eines Wintergartens, Adlerstraße 7, Fl.Nr. 
164/17, Gemarkung Weidenbach
Das Vorhaben sieht die Errichtung eines Wintergartens vor. Es 
befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Brünnlein Nord“ und entspricht nicht den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes, da sich der Wintergarten außerhalb der Bau-
grenzen befindet. Dem Antrag wurde zugestimmt.
b) Wohnhaussanierung mit Treppenhausanbau und Auf-
teilung in 2 Wohneinheiten, Esbach 22, Fl.Nr. 1037, 
Gemarkung Leidendorf
Das Vorhaben sieht die Sanierung des bestehenden Wohn-
hauses mit Treppenhausanbau und Aufteilung in 2 Wohnein-
heiten vor. Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innen-
bereich in einem Gebiet ohne Bebauungsplan. Dem Antrag 
wurde zugestimmt.
c) Umnutzung zu Wohnhaus zu Wohnheim, Umnutzung 
Garage und Büroräume, Ringstraße 21, Fl.Nr. 169/2, 
Gemarkung Weidenbach
Das Vorhaben sieht die Umnutzung des bestehenden Wohn-
hauses zu einem Wohnheim vor. Zudem wird das Neben-
gebäude/Garage zu einem Aufenthaltsraum genutzt. Es befindet 
sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 „Brünnlein 
Nord“. Es handelt sich nicht um einen Sonderbau, da die max. 
Belegung bei 4 Personen liegt. Die Zustimmung wurde erteilt.
d) Verlegung von Kabelrohren, Triesdorfer Straße 1, Fl.Nr. 
150/7 + 150/11, Gemarkung Weidenbach
Das Vorhaben sieht die Verlegung von Kabelrohren im Zuge 
des Glasfaserausbaus durch die Firma GlasfaserPlus vor. Da 
sich in diesem Bereich auch ein Bodendenkmal befindet, ist 
eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Grabarbeiten 
erforderlich. Dem Antrag wurde zugstimmt.
e) Verlegung von Kabelrohren, Bechhofener Straße, Fl.Nr. 
113, 115, 789, Gemarkung Weidenbach
Das Vorhaben sieht die Verlegung von Kabelrohren im Zuge 
des Glasfaserausbaus durch die Firma Glasfaser Plus vor. 
Da sich in diesem Bereich ein Bodendenkmal befindet, ist 
eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Grabarbeiten 
erforderlich. Dem Antrag wurde zugestimmt.

Anfragen
- Verkehrssituation Weiherschneidbach
Aus den Reihen des Marktgemeinderates wird angeführt, 
dass durch die Baustelle in Burgoberbach und die ent-
sprechende Umleitung der Verkehr in Weiherschneidbach sehr 
zugenommen hat. Es wird nachgefragt, welche Maßnahmen 
ergriffen werden und ob verstärkt Kontrollen durchgeführt 
werden können.
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27.08.25 Aquarellmalkurs für Kinder (MGH)
28.08.25 Bilderbuchkino (Bücherei)
03.09.25 Stofftaschen bemalen/Schlüssel-
anhänger filzen (Ferienbetreuung)
Ab 18.08.2025 ist das MGH-Büro und ab 
25.08.2025 ist die Mittag- & Ferienbetreuung 
wieder da.

Wir wünschen allen schöne Sommerferien!
Fotoworkshop mit Erich Kraus

Erich hat uns gezeigt, was unser Smartphone-Fotoapparat 
alles kann – und dabei so manche verborgene Funktion ans 
Licht gebracht. Ein besonders nützlicher Tipp war das Ein-
stellen eines Rasters auf dem Bildschirm, das hilft, schiefe 
Bilder zu vermeiden. Wenn man zusätzlich noch die Regel des 
„Goldenen Schnitts“ beachtet, gelingen die Aufnahmen gleich 
viel harmonischer. Doch das war längst nicht alles: Wir haben 
noch viele weitere Funktionen kennengelernt und direkt aus-
probiert. Besonders spannend war der Perspektivwechsel – 
oft reicht schon ein kleiner Wechsel des Standpunkts, um ein 
langweiliges Bild in eine spannende Aufnahme zu verwandeln. 
Vielen Dank an Erich Kraus für den informativen und kurz-
weiligen Abend.
Unsere Kontaktdaten:
Bürozeiten: Montag - Donnerstag

von 9.00 bis 13.00 Uhr
oder nach Absprache

Koordinatorin/
Quartiersmanagerin

09826/6220-40/0170 370 39 83

info@mgh-weidenbach.de
Offener Treff 09826/6220-42

offenertreff@mgh-weidenbach.de
Helfende Hände 09826/6220-41

offenertreff@mgh-weidenbach.de
Mittagsbetreuung 0170 370 3989

info@mgh-weidenbach.de
Asyl-Hilfe Treff 09826/62 20 40

info@mgh-weidenbach.de
Immer aktuell im MGH per WhatsApp-Status:
Wenn Sie gerne über die vielen Angebote in unserem MGH 
informiert werden möchten, schreiben Sie bitte eine WhatsApp 
an 0170 370 3986.
Asyl-Hilfe:
Gerne können in Weidenbach gemeldete Flüchtlinge unsere 
Hilfe in Anspruch nehmen. Wir helfen bei Behördenangelegen-
heiten und bieten Deutsch-Unterricht an. Wir arbeiten mit viel-
sprachigen Dolmetschern zusammen. Unsere Asylsprechstunde 
findet mit Terminvergabe statt. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür.

Gemeindebücherei 
Weidenbach

Öffnungszeiten:
Dienstag von 9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch von 18.00 - 19.00 Uhr
Freitag von 15.00 - 17.00 Uhr
Öffnungszeiten Ferien: 01.08.2025, 15.08.2025, 12.09.2025 
und 29.08.2025 jeweils 15.00 - 17.00 Uhr
Kontakt über Telefon: 09826/62 20 47
E-Mail : buecherei@weidenbach-triesdorf.de
WhatsApp : 09826/62 20 47
Instagram : buecherei_weidenbach und über unseren Schau-
kasten.
Bitte denken Sie/Ihr daran, fällige Medien rechtzeitig zu ver-
längern, da ansonsten Versäumnisgebühren anfallen. Die Rück-
gabe der Medien ist jederzeit über den großen weißen Brief-
kasten an der Bücherei möglich.
Neues aus der Gemeindebücherei
Schöne Literatur:
Hans Rosenthal - Zwei Leben in Deutschland. Eine jüdisch-
deutsche Geschichte. Mit der Sendung wie DALLI DALLI hat 
Hans Rosenthal in den siebziger Jahren ein Millionenpublikum 
unterhalten. Doch seinem Leben als einer der bekanntesten 
Fernsehmoderatoren Deutschlands ging eine Zeit voraus, die 
gegensätzlicher nicht sein konnte. Hans Rosenthal erzählt in 
seiner Autobiografie, die anlässlich seines 100. Geburtstags in 
neuer Ausstattung erscheint, von seinem Leben als jüdischer 
Mensch, der während des Nationalsozialismus erwachsen 
geworden ist und den Holocaust nur knapp überlebt hat.
Krimi und Thriller:
Kästner & Kästner - Totort Hafen. Tod an den Landungsbrücken. 
Aufruhr an den St.-Pauli Landungsbrücken: Ein Barkassen-
kapitän liegt erschlagen auf seinem Ausflugsschiff. Kriminal-
hauptkommissarin Jonna Jacobi ist trotz all ihrer Erfahrung 
ratlos - denn der Hafen ist eine geheimnisvolle, schwer zugäng-
liche Welt. Nur gut, dass Kollege Tom Bendixen von der 
Wasserschutzpolizei darauf brennt, mit in die Ermittlung einzu-
steigen. Und dafür bald Kopf und Kragen riskiert...
Vorlesebuch:
Tobias Goldfarb - Spekulatius macht Ferien. Endlich Sommer-
ferien! Der kleine Drache Spekulatius fährt zusammen mit Mats 
und Matilda in den Campingurlaub ans Meer. Hier entdeckt er 
seine neue große Leidenschaft: EIS! Wer viel Eis essen will, 
bracht viel Hunger, und den bekommt man am besten durch 
„Spört“, wie Specki es nennt. Also nichts wie rein ins Wasser! 
In der Bucht ist aber auch ein kleiner Delfin unterwegs, der 
den Weg zurück zu seiner Familie nicht findet. Matilda, Mats 
und Spekulatius müssen den Delfin retten, bevor er von der 
Kinderbande von Beachmaster Bill gefangen wird.
Für die lange Sommerzeit haben wir wieder viele neue Sommer-
lektüren für euch vorbereitet. Kommt vorbei und schmökert in 
Geschichten von Sommer, Sonne und Meer.
Eine erholsame und schöne Ferienzeit wünscht
das Team der Gemeindebücherei Weidenbach

Mehrgenerationenhaus

Aktivitäten im Mehrgenerationenhaus 
Weidenbach
Aktuelles:
In den Sommerferien von 04.08.-15.09.2025 finden keine Ver-
anstaltungen außer der Ferienspaß im MGH statt.
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Mittagsbetreuung an der Markgrafenschule
Unsere Mittagsbetreuung für die Schulkinder der Markgrafen-
grundschule findet im Schuljahr 2025/26 von Mo – Do bis 16.00 
Uhr und freitags bis 14.30 Uhr statt. Die Essensbestellung 
erfolgt über das Kita Fino Programm und das Mittagessen wird 
bei uns von Montag bis Donnerstag angeboten.
Abschiedsfest für die Kinder der Mittagsbetreuung
Am 16.07.2025 feierten wir in der Mittagsbetreuung mit den 
Kindern, die uns nächstes Schuljahr verlassen ein kleines 
Abschiedsfest. Bei dem Spiel 1, 2 oder 3 mussten einige 
knifflige Fragen beantwortet werden. Danach gab es noch für 
alle Kinder ein Eis und für diejenigen, die nächstes Schuljahr 
nicht mehr bei uns sind eine Überraschungstüte. Der Inhalt soll 
den Start ins neue Schuljahr bzw. die neue Schule erleichtern. 
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien erholsame 
Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr. Das Team der 
Mittagsbetreuung
Ferienbetreuung:
Für alle Kinder der Grundschule Weidenbach bietet der Markt 
Weidenbach eine Ferienbetreuung an. Die nächste Ferien-
betreuung findet in den Herbstferien statt. Anmeldungen sind 
noch möglich.
Jugendtreff:
Liebe Jugendliche der Weidenbacher Gemeinde, das JUZ hat 
für euch geöffnet: Freitag und Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr. 
Damit Ihr Euch dort treffen könnt, muss die Einverständnis-
erklärung (siehe Homepage) eurer Eltern im MGH vorliegen. 
Private Feiern sind im JUZ nicht gestattet.
Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten und 
Sozialberatung:
Wir beraten Sie kompetent bei allen Themen auf den Gebieten 
der Pflege, bei Wohnraumherausforderungen, beim Verfassen 
einer Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht etc.
Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung:
Das Mehrgenerationenhaus ist für den Markt Weidenbach 
Ansprechpartner der Menschen mit Behinderung. Bei Fragen 
können Sie sich zu unseren Dienstzeiten an uns wenden.
Ansprechpartner als Beauftragte für Integration:
Die MGH-Koordinatorin ist zu den Sprechzeiten oder nach 
Terminabsprache Ansprechpartnerin zu allen Themen der 
Integration.
Seniorenbeauftragte des Markt Weidenbach:
Als Seniorenbeauftragte fördert die Koordinatorin alle Belange 
der Senioren, unterstützt und berät sie und vermittelt z.B. 
zwischen Senioren und Behörden oder ähnlichen Institutionen.
Ehrenamtliches Engagement im MGH:
Wenn Du Zeit und Interesse hast, Dich bei uns einzubringen, 
melden Dich gerne bei uns. Lass´ uns gemeinsam Gutes tun 
und werde Teil eines wunderbaren Teams. Bei Bedarf bieten wir 
auch Fortbildungen und Schulungen an, die für Ihre Tätigkeit bei 
uns nützlich sind. Wir freuen uns auf Dich!

Neu bei uns: Der Digital-Pakt:
Wir sind Mitglied im Verbund vom „DigitalPakt“, der durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
gefördert wird. Er fördert die Teilhabe älterer Bürger an der 
digitalen Welt, indem er ihnen unter anderen Schulungs -und 
Beratungsangebote zur Digitalisierung unterbreitet. Bitte wenden 
Sie sich bei Fragen rund um die Digitalisierung gerne an uns!
Helfende Hände:
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf und Interesse an den Unter-
stützungsleistungen unseres Helferkreises ans MGH. Wir bieten 
Begleitung, Gesellschaft und Unterstützung.
Unser nächstes Helferkreistreffen findet nach den Sommer-
ferien am 30.09.2025 um 08:30 Uhr statt.
Treffpunkt für pflegende Angehörige:
Am Dienstag, den 23.09.2025 von 09.30 bis 11.00 Uhr findet 
das nächste Treffen für pflegende Angehörige im MGH statt.
Mittagessen für Senioren ab 65
Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 11:30 – 13:00 
Uhr. „Gemeinsam schmeckt´s am besten“: Wir bieten ein 
gemeinsames Mittagessen in geselliger und familiärer Runde. 
Mittwochs fährt der Bürgerbus im Gemeindegebiet Weiden-
bach und holt Sie gerne von zu Hause ab.
Unser Mittagessen findet in der neuen MGH- Küche im Keller 
der Schule (Triesdorfer Str. 16) statt. Der Zugang ist barrierefrei. 
Wir freuen uns immer über neue Gesichter.
In den Sommerferien gibt es kein warmes Mittagessen, ab 
Mittwoch 17.09.2025 geht es wieder los.
Gymnastik für Senioren:
Gymnastik im Sitzen & Stehen: dienstags und donnerstags 
von 9:00 bis 10:00 Sitzgymnastik: donnerstags von 10:30 bis 
11:30 Uhr. Die Gymnastik findet im Mehrzweckraum im OG des 
Bürgerhauses statt, der Zugang ist barrierefrei.
In den Sommerferien findet keine Gymnastik statt. Wir treffen 
uns wieder am 19.09.2025.
Gedächtnistraining für Senioren:
Mittwochs von 9:00-10:00 findet im Offenen Treff im MGH unser 
Gedächtnistraining für Senioren statt. Wir beginnen nach den 
Sommerferien wieder am 17.09.2025.
Nordic-Walking für alle Generationen:
Die Nordic-Walking Gruppe läuft immer dienstags um 9:00 Uhr. 
Gerne würden wir ab sofort mit einem neuen Anfänger-Kurs 
unter fachlicher Leitung starten. Bei Interesse bitte im MGH 
melden.
Spielenachmittag für Senioren:
Der nächste Spielenachmittag für Senioren findet am 
30.09.2025 um 14.00 im MGH statt.
Wir gehen ins Kino:
Wer ins Kino nach Ansbach oder Gunzenhausen gehen möchte, 
kann sich durch unsere WhatsApp-Gruppe dazu mit anderen 
verabreden. In dieser WhatsApp-Gruppe werden wir Filme und 
mögliche Termine, sowie die Möglichkeit zu einer gemeinsamen 
Fahrt vorstellen. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte nach 
den Sommerferien mit seiner Handynummer unter info@mgh-
weidenbach.de dazu an oder per Whats-App unter 0170 370 39 83.
Nähstube im MGH:
Unser Nähtreff macht Sommerpause und startet wieder ab 
Oktober.
„FINDE-linchen“: Gutes und Nützliches aus zweiter Hand
Öffnungszeiten: Di 14:00 – 16:00 Uhr, Mi 17:00 – 19:00 Uhr, Do 
09:00 – 11:00 Uhr
Gerne nehmen wir gut erhaltene Saison-Ware im 
gewaschenen und gebrauchsfähigen Zustand nach 
Absprache zu unseren Öffnungszeiten an.
In den Sommerferien von 04.08.- 15.09.25 hat das Findelinchen 
geschlossen, ab 16.09.25 sind wir wieder für euch da.
Bücherschrank
Der Bücherschrank hat 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche 
geöffnet und ist für jeden nutzbar. Jeder darf sich Bücher mit-
nehmen und gut erhaltene Exemplare einstellen. Der Jugend-
schutz ist einzuhalten.

Anzeigen kinderleicht

online buchen!

LW-Service auf  
einen Klick:

anzeigen.wittich.de
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Nach der Brotzeit ging es ans Dengeln mit verschiedenen 
Ambossen. Ein gelungener Tag mit Sonnenschein, 
interessanten Inhalten und zum Schluss einem Zertifikat 
vom Sensenlehrer. Und begeisterten Teilnehmern, die das 
traditionelle Sensen - Mähen neu entdeckt haben.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrei St. Jakobus 
Ornbau mit Weidenbach

Sonntagsgottesdienste: 10.00 Uhr, Pfarrkirche
Vorabendmesse: Samstag, 2.08. 19.00 Uhr Weidenbach
Samstag, 9.08., 19.00 Uhr Mörsach
Pfarrbüro macht in den Sommerferien Urlaub
Das Pfarrbüro ist vom 4.08. – 12.09.25 geschlossen
Jeweils donnerstags von 9.00 – 10.00 Uhr
sind wir im Pfarrbüro in den Ferien für Sie da.
Tel. 09826/388
Schulschlussgottesdienst: Donnerstag, 31.07.25,
8.45 Uhr in der Pfarrkirche Ornbau.
Dazu sind Eltern, Großeltern und alle Interessierten eingeladen.
Abschlussandacht für den Kindergarten:
Donnerstag, 7.08.25, 11.00 Uhr in der Pfarrkirche für die 
Kindergartenkinder, die zur Schule kommen.
Danke für die vielen gemeinsamen Ehejahre

In einem feierlichen Gottesdienst dankten die Ehepaare, die 
im vergangenen Jahr ihr 40., 50., 55., 60. und 65. Ehejubiläum 
gefeiert hatten, für die vielen gemeinsamen Jahre, die sie mit-
einander leben durften. Der Festgottesdienst stand unter dem 
Motto: „Das Haus der Ehe – Wo du bist, da will auch ich sein!“ 
Nachdem Pfarrer Dr. Wolfgang Börschlein den Segen über die 
Ehepaare gesprochen hatte, überreichte Gemeindereferentin 
i.R. Irmgard Böll den einzelnen Paaren eine Jubiläumskerze zur 
Erinnerung. Der Gottesdienst wurde musikalisch von Antonie 
Beyer an der Orgel und Heinz Baum mit der Klarinette festlich 
umrahmt. Im Anschluss des Festgottesdienstes trafen sich die 
Ehepaare am Kirchplatz zu einer gemütlichen Plauderrunde bei 
Kaffee und Kuchen; dabei wurden angeregt Erinnerungen aus-
getauscht.
Renovierung der Orgel: Jetzt kann es losgehen!
Es sind nun alle Vorbereitungen mit dem Orgelsachverständigen 
in Eichstätt und dem Orgelbauer erledigt. Er plant, Ende August 
mit der Sanierung unserer Orgel zu beginnen.
Urlaubsvertretung:
Pfarrer Dr. Wolfgang Börschlein ist vom 8.08. – 8.09.25
im Urlaub. In dieser Zeit ist für Beerdigungen Herr Pfarrer Pasel
(Tel. 09822/7446) ihr Ansprechpartner. Bitte wenden Sie sich in 
allen seelsorgerlich dringenden Fällen direkt an ihn.

Weidenbacher Vereine

Obst- und Gartenbauverein Weidenbach 
und Umgebung

Kinder- und Jugendgruppe
Am Samstag den 12.07.2025 fand im neuen Garten der wilden 
Löwenzähne ein kleines Sommerfest statt, bei dem die kleinen 
Gärtner ihre eigenen Gemüsepflanzen präsentieren konnten.

Dem Aufruf, den Garten einmal 
zu besuchen, folgten auch 
einige interessierte 
Erwachsene, was sehr begrüßt 
wurde. Alle konnten sich am 
leckeren Bufett, zu dem jeder 
etwas beigesteuert hatte, güt-
lich tun. Nachdem der erste 
Hunger gestillt war, wurden 
Seifenblasendosen an die 
Kinder verteilt, die sie mit 
Begeisterung benutzten. Die 
bunten Blasen schwebten fröh-
lich durch die Luft und sorgten 
für viele heitere Gesichter. Im 
Anschluss wurden vorbereitete 
Bretter mit der Aufschrift 
„Garten der wilden Löwen-
zähne“ bunt bemalt. Für die 
Kleineren lagen Blätter zum 
Ausmalen bereit. Es war ein 
sehr schöner Nachmittag, der 

wegen heranziehender Regenwolken relativ schnell endete, 
wobei der Regen (leider) wieder einmal ausblieb.
Bitte das Mitteilungsblatt mit dem Ferienprogramm des OGV 
beachten.

Sensen-Mähen - Alte Technik – neu erlebt.
Der Obst- und Gartenbauverein und das Umweltteam der 
evangelischen Kirche in Weidenbach hatten den Kontakt zum 
Sensenlehrer Werner Kleemann hergestellt, der bereits in 
seinem Vortrag zur Frühjahrsversammlung die Vorteile der 
Sensenmahd herausstellte. Diese sanfte Landschaftspflege, die 
Insektenarten schützt und geräuschlos beim Mähen ist, wurde 
am 28.Juni 2025 von Begeisterten verschiedenen Alters in die 
Tat umgesetzt. Früh morgens wurden die Sensen ergonomisch 
auf die Körpergröße eingestellt, zusammengebaut und die Mäh-
technik kurz geübt, um dann das frische Gras zu schneiden. 
Danach probierte man sich auch im hohen Gras aus und lernte, 
wie man Obstbäume, ohne sie zu verletzen ausmäht.
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Sonntag, 24.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr: Gottesdienst (Lektorin Michaela Meyer)

St. Georg Kirche Weidenbach
Sonntag, 31.08. 11. Sonntag nach Trinitatis
10.30 Uhr: Gottesdienst zum Brotbackfest in Leidendorf 

(Pfarrerin Simone Sippel)
Ortskirche St. Peter und Paul Leidendorf

Termine zum Vormerken:
Kindergottesdienst: 14. September, 10.30 Uhr
Freundeskreis: 25. September, 14.00 Uhr
Brotzeit-Abend: 14. Oktober, 18.00 Uhr, 

Gemeindehaus Thann
Lesung von Pfarrer Rainer 
Maria Schießler:

24. Oktober, 18.30 Uhr

Hubertus-Gottesdienst: 2. November, 18.30 Uhr
Kirchenkino mit dem Film 
„Dieses bescheuerte Herz“:

7. November, 18.30 Uhr

Alternativen zum Gottesdienstbesuch
Sie können sich den Gottesdienst zum Anhören auch per Mail 
zuschicken lassen oder auf einem USB-Stick bekommen. Die 
Predigt liegt weiterhin in gedruckter Form in der Kirche aus.
Tauftermine
Taufen sind in beiden Kirchen (Weidenbach und Leidendorf) 
möglich. Außerdem können Sie Ihre Kinder auch in einem 
Hauptgottesdienst taufen lassen. Bitte melden Sie sich zur 
Terminabsprache im Pfarramt, Tel. 09826/247.
Beerdigungen und Trauerfeiern
Für Beerdigungen und Trauerfeiern gibt es ab sofort zwei 
Möglichkeiten.
1. Der komplette Gottesdienst findet, wie bisher, im Freien auf 

dem Friedhof statt.
2. Die Beerdigung findet auf dem Friedhof statt und der 

anschließende Gottesdienst in der Kirche oder der Fried-
hofskapelle.

Während Vertretungszeiten finden Beerdigungen und Trauer-
feiern ausschließlich auf dem Friedhof statt.
Seelsorge
Wenn Sie den Wunsch nach Seelsorge und Gespräch haben 
sind wir für Sie da.
Kontakt: Pfarrerin Simone Sippel: 09826/247; simone.sippel@
elkb.de; Handy für WhatsApp: 0177/9318036
Offene Kirche:
Unsere Kirche ist täglich von 9.00-19.00 Uhr geöffnet. Kommen 
Sie vorbei zu einem Gebet, um eine Kerze anzuzünden, oder 
um sich durch biblische Worte stärken zu lassen. Auch die 
Predigt finden Sie dort ausgedruckt zum Mitnehmen.
Frau Pfarrerin Sippel besucht die Jubilare ab 70. Geburts-
tag alle 5 Jahre und ab dem 90. Geburtstag jedes Jahr. Das 
Team des Besuchsdienstkreises besucht alle Geburtstagskinder 
von 81-84 Jahren und von 86-89 Jahren. Frau Pfarrerin Sippel 
und das Team des Besuchsdienstes bitten die Gemeinde, bei 
Besuchswunsch in Krankheits- und besonderen Fällen im Pfarr-
amt Bescheid zu sagen.
Urlaubszeit:
Pfarrerin Sippel ist vom 01.08.-27.08.25 nicht im Dienst. Die 
Vertretung für Notfälle ist folgendermaßen geregelt:
01.08.-13.08.: Pfarrer und Pfarrerin Wolff, Bechhofen, Tel. 

09822/262
14.08.-17.08.: Pfarrer Strunk, Sommersdorf, Tel. 

0160/3189447 oder 09805/648
18.08.-24.08.: Pfarrer und Pfarrerin Küfeldt, Ansbach, Tel. 

0981/21412212
25.08.-27.08.: Pfarrer und Pfarrerin Höhr, Herrieden, Tel. 

09825/4884
Ich grüße Sie mit dem Monatsspruch für August:
„Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und 
stehe nun hier und bin sein Zeuge.“
(Apostelgeschichte 26,22)
Herzliche Grüße, eine schöne Urlaubszeit und Gottes Segen!
Ihre Pfarrerin Simone Sippel

Gottesdienstvertretung:
Die Hl. Messen in Ornbau übernimmt in der Urlaubszeit, wie 
gewohnt, Herr Pfarrer Starringer i.R. Wir sagen beiden Pfarrern 
dafür ein herzliches „Vergelt`s Gott.
Fest Maria Himmelfahrt: Freitag, 15.08.25, in Ornbau
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kräuterbüschelweihe.
Die Frauen des Frauenbundes bieten nach dem Gottesdienst 
die gesegneten Kräuterbüschel gegen eine Spende an.
Vormerken:
•	 Dekanatswallfahrt: Samstag, 27.09.25 vormittags, aller 

Pfarreien im Dekanat (näher Infos folgen)
•	 Konzert: „Töne, Thesen, Temperament“ mit David Lugert; 

Franz Dietlein, Michael Leipold und dem Männergesang-
verein Ornbau Sonntag, 28.09.25, 17.00 Uhr Pfarrkirche

•	 „Mitsinggottesdienst“ mit Franz Dietlein, Jürgen Schmitt, 
Antonie Beyer und Projektchor: Sonntag, 19.10. 25, 10.00 
Uhr Pfarrkirche Ornbau

•	 Ökumenische Veranstaltung: Lesung von Pfarrer Rainer 
Schießler aus München Donnerstag, 23.10.25, ev. Kirche 
Weidenbach

•	 Konzert mit den Dinkelsbühler Blechbläsern, Samstag, 
25.10. 25, 19.00 Uhr, Pfarrkirche Ornbau

Nächster Taufsonntag:
26.10.25 in der Pfarrkirche. Wer sein Kind taufen lassen 
möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten 
(Tel.09826/388).
Bestellungen von Intentionen - Hl. Messen:
Die Briefumschläge als Bestellformulare liegen in der Kirche.
„Ferien- Urlaubszeit!“
„Kommt ihr mit mir an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, 
und ruht euch ein wenig aus.“ Mk 6,13
Jesus lädt uns ein: Nimm dir Zeit um durchzuatmen von den 
vielen Aufgaben und der Hektik des Alltags an einem Ort der 
dir Ruhe und der Freude schenkt. Öffne dein Herz für die 
Schönheiten der Natur und nutze die Zeit, um neu Kraft zu 
tanken, sei es zuhause oder in der Ferne.
In diesem Sinne allen eine erholsame, gesegnete Urlaubszeit 
und den Kindern frohe Ferien.
Im Namen der Pfarrei
Ihre Irmgard Böll Gemeindereferentin i.R.
Die Gottesdienstordnung und Aktuelles finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.ornbau.bistum-eichstaett.de

Evang.-Luth. Kirchen- 
gemeinde Weidenbach

Liebe Gemeinde,
ich lade Sie zu unseren nächsten Gottesdiensten ein, bitte 
beachten Sie dazu auch die Aushänge.
Sonntag, 3.08. 7. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrer i.R. Matthias Kietz)

St. Georg Kirche Weidenbach
Sonntag, 10.08. 8. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Dekan i.R. Dr. 

Gerhard Hausmann)
St. Georg Kirche Weidenbach

Samstag, 16.08.
18.00 Uhr: Konzert: Musikalische Kostbarkeiten aus dem 

Nachlass von Johann Georg Pisendel (Akademie 
zur Wahrung musikhistorisch angewandter Kunst 
e.V. Freiburg / Sachsen)
St. Georg Kirche Weidenbach

Sonntag, 17.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr: Gottesdienst (Prediger Reinhold Bendig)

St. Georg Kirche Weidenbach
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kultureller Highlights präsentieren.“ Das vielfältige Programm 
beinhaltet neben inspirierenden Lesungen, stimmungsvollen 
Konzerten verschiedener Genres und faszinierenden Aus-
stellungen lokaler Künstler auch verschiedene Jubiläen und 
Feiern der örtlichen Vereine. Der Kulturherbst bietet jedoch 
nicht nur kulturelle Erlebnisse, sondern auch gesellige Ver-
anstaltungen wie Weinfeste und spannende Sportevents. Für 
jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Broschüre zum Kultur-
herbst ist ab sofort kostenlos in den Rathäusern erhältlich. In ihr 
werden alle 44 Veranstaltungen chronologisch aufgeführt, die 
vom 1. September bis zum 30. November 2025 stattfinden.
Außerdem zum Download unter www.altmuehl-moenchswald.
de  Aktuelles
Vorsitzender Marco Meier aus Ornbau ergänzt: „Wir laden 
alle herzlich ein, an diesem bunten und abwechslungs-
reichen Programm teilzunehmen und gemeinsam unver-
gessliche Momente zu erleben. Lassen Sie sich vom Kultur-
herbst verzaubern und entdecken Sie die Vielfalt unserer fünf 
Gemeinden.“

Altmühl-  
Mönchswald-Region

Veranstaltungen Altmühl-Mönchswald-
Region
Samstag, 02. August 2025, 18:30 Uhr, Weinsommernacht 
TSV, vor dem Rathaus, Merkendorf
Sonntag, 03. August 2025, 10:00 Uhr, Trödelmarkt REWE-
Parkplatz, Merkendorf
Sonntag, 03. August 2025, 10:30 Uhr, Räuber-Hotzenplotz-
Fest, K.G. Minnesänger, Ritterspielplatz, Wolframs-Eschen-
bach
Sonntag, 03. August 2025, 15:00 Uhr, Kostenlose Stadt-
führung der Stadt mit Bastei, Treffpunkt am Kirchhof, 
Wolframs-Eschenbach
Montag, 04. August, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 07. August 
2025, 4. Merkendorfer Lesewoche, KiM, Merkendorf

2. Kulturherbst in der Altmühl-Mönchs-
wald-Region - 44 Veranstaltungen in den 
fünf Gemeinden

Der Kulturherbst der Altmühl-Mönchswald-Region wurde 2024 
erstmals gemeinsam von den fünf Mitgliedskommunen Merken-
dorf, Mitteleschenbach, Ornbau, Weidenbach und Wolframs-
Eschenbach organisiert. Die Veranstaltungsreihe war aus Sicht 
der Organisatoren ein voller Erfolg und erfreute sich großer 
Beliebtheit bei den Besucherinnen und Besuchern. Aktueller 
Vorsitzender, Ornbaus Bürgermeister Marco Meier, möchte mit 
dem 2. Kulturherbst die gelungene Veranstaltungsreihe weiter-
führen: „Wir wollen mit unserem diesjährigen Programm an die 
hervorragenden Veranstaltungen aus dem Vorjahr anknüpfen 
und unseren Bürgerinnen und Bürgern wieder eine Vielzahl 

Bildrechte und Einverständniserklärung
Für die Veröffentlichung der Fotos die von Vereinen, Kirchen, 
Organisationen usw. für unser Mitteilungsblatt eingereicht 
werden, ist die Genehmigung der Bildrechte vom jeweiligen 
Verein, Kirche, Organisation usw. selbst einzuholen. Wir 
gehen beim Veröffentlichen der Fotos davon aus, dass die 
Einverständniserklärung vorliegt.
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Die branchenüber-
greifende Messe für 
qualifizierte, motivierte, 
Arbeitssuchende, Wech-
selwillige und Querein-
steiger – vom Hilfsarbei-
ter bis zur Fach- und  
Führungskraft in Voll- 
und Teilzeit.

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

11.-12.10.2025
Bamberg

www.jobmesse-franken.de

Hotline: 
0951 / 180 70 500

Ein Projekt der
MTB Messeteam Bamberg GmbH

JETZT ALS AUSSTELLER BEWERBEN!

Jobmesse Franken

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich

NIEDERLASSUNG ANSBACH
Akazienstraße 25

91522 Ansbach
Tel. 0981 9392791-0

www.sozialagentur-nw.de

24h Betreuung zu Hause
aus Osteuropa

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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DONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645
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und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse
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Mit Bauschutt Entsorgung

und direkter Abrechnung

-	Grundpflege
-	Behandlungspflege
-	Verhinderungspflege
-	Pflegeberatung
-	Betreuungs-	und
	 Entlastungsangebote
-	Hauswirtschaftliche 
	 Versorgung
-	Pflegerische	 
	 Palliativversorgung
-	Kostenloser	Lieferservice	 
	 von	Medikamenten
-	Infusionstherapie
-	Wundversorgung

Unser Team kümmert sich bestens um Sie:

Unsere Leistungen & Angebote:

Kranken- und
Seniorenpflege 

Bernhard Loy GmbH

Adolf-Kirsch-Str. 6
91732 Merkendorf
Tel. 09826 / 9898
Fax 09826 / 9352

bernd-loy-krankenpflege 
@web.de

Gut versorgt
bei Ihnen Zuhause

Ihr Verkaufsinnendienst 

Corinna Umlandt-Haverich
Tel.: 09191 723265

Fax. 09191 723242 
c.umlandt@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Valeria Geistbeck
Mobil: 0171 1487485

v.geistbeck@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Grundpflege, Wundversorgung,  
Beratungseinsätze, 

hauswirtschaftliche Leistungen 

09822 / 60 54 24  
www.pflegedienst-wildner.de

Pflege ist VertrauenssachePflege ist Vertrauenssache  

Pflegedienst

Wildner
Pflegedienst

Wildner Inhaberin  
Monika Wildner

Entdecke auch Deinen Ort!
HEIMAT TO GO

Jetzt kostenfrei in Deinem Store!
meinort.app/download


